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Genehmigung

Der

Denker & Wulf GmbH
Windmuhlenberg
24814 Sehestedt

wird auf den Antrag vom 12. Dezember 2023, eingegangen am 21. Dezember 2023, Un-
terlagen letztmalig erganzt am 18. Marz 2026, gemal § 4 in Verbindung mit § 19 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

in Verbindung mit (i. V. m.)

Nummer 1.6.2 des Anhanges 1 der 4. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (4. BImSchV)

die nachstehende Genehmigung fur die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage
in

23824 Damsdorf, Damsdorfer Stralle
Gemarkung: Damsdorf
Flur: 7
Flurstuck: 17/5

erteilt.

Dieser Bescheid ergeht nach Malgabe der unter Abschnitt A V dieses Bescheides aufge-
fuhrten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A | und IIl aufgefihrten Festsetzun-
gen und Nebenbestimmungen.
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2.1

Entscheidung

Genehmigung

Gegenstand der Genehmigung

Gegenstand der Genehmigung sind die Errichtung und der Betrieb einer Wind-
kraftanlage vom Typ Enercon E-160 EP5 E3 R1 mit einer Leistung von 5.560 kW,
einem Rotordurchmesser von 160 m, einer Nabenhdhe von 119,83 m und einer
Gesamthdhe von 199,83 m im Aulienbereich der Gemeinde Damsdorf.

Diese Genehmigung umfasst folgende bauliche MalRhahmen:

» Herstellung der Stellflachen
» Errichtung einer WKA mit Flachfundament

* Einrichtung der Kranstellflachen

» Einrichtung einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung

Die Anlage ist gemafR den unter Abschnitt A V aufgefuhrten Antragsunterlagen zu
errichten und zu betreiben, soweit sich aus den Nebenbestimmungen dieses Be-
scheides nichts anderes ergibt.

Beschrankungen und Emissionsbegrenzungen
Die Anlage unterliegt folgenden Beschrankungen:

Unter Zugrundelegung des IRW von 45 dB(A) an Immissionsorten im Aul3enbe-
reich, die in der Schallprognose (siehe Kapitel 4 der Antragsunterlagen) unter-
sucht wurden, darf die Windkraftanlage des Typs Enercon E-160 EP5 E3 R1 mit
dem Betriebsmodus NR VIII s und mit einer Leistung von maximal 2.250 kW und
einer Rotordrehzahl von maximal 5,7 U/min betrieben werden.

Hierbei darf die WKA folgende Oktavschallleistungspegel LWA, Okt in der Nacht-
zeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) nicht Gberschreiten:

Tabelle 1: Okatavfrequenzen

Frequenz f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

Lwa, okt [dB(a)] 77,4 83,8 91,0 93,3 94,7 94,5 90,9

Energetisch addiert ergibt sich daraus ein LWA von 100,3. dB(A). Dieser Summen-
pegel hat nur informellen Charakter und ist im Kontext zu den oben festgelegten
oktavabhangigen LWA, Okt ohne rechtliche Bindungswirkung.

Wird bei der Abnahmemessung eine Uberschreitung einer oder mehrerer der fest-
gesetzten Oktavschallleistungspegel LWA, Okt festgestellt, ist mit einer Schallaus-
breitungsrechnung entsprechend Auflage 2.2.2 nachzuweisen, dass die prognosti-
zierten A-bewerteten Immissionspegel nicht Uberschritten werden.
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2.2

2.3

24

Dieser Nachweis ist dann mafgeblich fir die Erflllung eines genehmigungskon-
formen Betriebs.

Bis zur Abnahmemessung ist die WKA nachts in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr
abzuschalten.

Die Nachtabschaltung kann entfallen, wenn entweder unter Berucksichtigung

» der bei einer Vermessung dieses Anlagentyps in der genehmigten Betriebs-
weise gemessene Oktavschallleistungspegel inklusive des Zuschlags fir
eine Serienstreuung von 1,2 dB(A) oder

» der gemessenen Oktavschallleistungspegel direkt durch eine einfache Ver-
messung dieser genehmigten Anlage (Abnahmemessung)

nachgewiesen ist, dass die entsprechend Auflage 2.2.2 berechneten A-bewerteten
Immissionspegel die auf Basis der in der Prognose angesetzten Oktavschallleis-
tungspegel LWA, Okt berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht Uber-
schreiten.

Die unter A1 2.1 fir die Nachtzeit festgesetzten Oktavschallleistungspegel
LWA, Okt gelten auch bei Herunterregelungen der Windkraftanlage durch den
Netzbetreiber (EisMan-Abschaltung oder Nachfolger).

Sektorielle Abschaltung

Die WKA unterliegt der folgenden sektoriellen Betriebsbeschrankung (siehe auch:
Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen, Tabelle Nr.9):

Sektor der Betriebsbeschran- Windgeschwindig- Art der sektoriellen Betriebsbe-
kung (0° £ geografisch Nord) keitsbereich [m/s] schrankung
181,5° £ 19,0° (162,5° - 200,5°) |<9,4 Abschaltung

Die Anlage ist bei Wind aus Richtungen, die in dem o.g. Sektor liegen, abzuschal-
ten, sobald ein Minutenmittelwert der auf Gondelhéhe gemessenen Windge-
schwindigkeit innerhalb des oben festgelegten Intervalls liegt.

Die WKA darf frihestens wieder in Betrieb gehen, sobald der erste Minutenmittel-
wert der gemessenen Windgeschwindigkeit oder Windrichtung auf3erhalb der fest-
gesetzten Bereiche liegt.

Verwaltungskosten

Fir die Erteilung der Genehmigung wird eine Gebuhr in Hohe von 46.136 €
festgesetzt.

Die Gebuhr fur die Feststellung, dass das beantragte Vorhaben keine Vertraglich-
keitsprifung gemaR § 34 BNatSchG erfordert, betragt 50,00 €.

Bescheid Az. G30/2024/014
Betriebsstattennummer 60072329818 Seite 5 von 57



1.1

1.2

2.1

2.1.1

Die Gesamtkosten in Héhe von 46.186 € werden gemal § 17 Verwaltungskosten-
gesetz des Landes Schleswig-Holstein (VwKostG SH) mit Bekanntgabe dieser
Entscheidung fallig.

Nebenbestimmungen

Bedingungen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung unter folgenden Bedin-
gungen erteilt:

Erlédschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bekanntga-
be dieses Bescheides gegenuber der Genehmigungsinhaberin der Betrieb der An-
lage entsprechend der Genehmigung aufgenommen wird.

Diese Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag ist vor Fristablauf zu
stellen.

Ruckbauverpflichtung

Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn der Rickbau
durch eine entsprechende Verpflichtungserklarung gesichert und die Sicherung
der Abbruchkosten in Héhe von 467.040,00 € (Sicherheitsleistung) durch die An-
tragstellerin nachgewiesen ist.

Auflagen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird die Genehmigung mit folgenden Auflagen
verbunden:

Allgemeines

Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides ist an der Betriebsstatte bereit-
zuhalten und den Genehmigungs-/Uberwachungsbehdrden auf Verlangen vorzule-
gen.

Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt fur Umwelt (LfU) unverzuglich schrift-
lich mitzuteilen:

* der Baubeginn;

« die voraussichtliche Fertigstellung der Anlage spatestens vier Wochen vor der
Inbetriebnahme;

+ die Inbetriebnahme der Anlage innerhalb von zwei Wochen nach der
Inbetriebnahme.

Fir diese Mitteilungen sind die dieser Genehmigung als Anlage beigefligten For-
mulare zu verwenden.
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Spatestens mit der Mitteilung Uber die Inbetriebnahme ist dem LfU, Regionalde-
zernat Sudost in Lubeck, eine Bescheinigung Uber die amtliche Einmessung mit
folgenden Daten

» den eingemessenen Koordinaten/ETRS89/UTM Koordinaten,
* der Hohe Uber Grund und

* der Gesamthohe uber Normalnull (NN)
zu ubermitteln.

Innerhalb eines Jahres nach Einstellung des Betriebes (AuRRerbetriebnahme bzw.
dreijahriger Nichtbetrieb) ist die WKA zu demontieren und das Fundament sowie
die fur die WKA installierte Infrastruktur zu beseitigen.

Die Betreiberin der WKA hat ein Betriebshandbuch (Bedienungsanleitung und das
Wartungspflichtenbuch) des Herstellers an der WKA vorzuhalten. Auf Verlangen ist
dies der zustandigen Uberwachungsbehérde vorzulegen.

Durch Sachverstandige sind in regelmafigen Intervallen wiederkehrende Prifun-
gen an Maschine und Rotorblattern und auch an der Turmkonstruktion durchzu-
fUhren.

Die Prifintervalle ergeben sich aus der Typenprufung und den darin enthaltenen
gutachterlichen Stellungnahmen. Auf Anforderung sind der zustandigen Bauauf-
sichtsbehorde die Prufberichte zu Gbersenden.

Immissionsschutz

Die Betreiberin hat der immissionsschutzrechtlichen Uberwachungsbehérde un-
verzuglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sonstige Stérung des
bestimmungsgemalen Betriebes mit erheblichen Auswirkungen wie z. B. der Aus-
tritt bedeutsamer Mengen an gefahrlichen Stoffen der Windkraftanlage mitzuteilen.

Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der Geneh-
migungsbehdorde der Messbericht Uber die Schallemissionsmessung und Auswer-
tung der genehmigten Anlage nach der Technischen Richtlinie fur Windkraftanla-
gen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtlinie TR1), Forder-
gesellschaft fur Windenergie und andere Erneuerbare Energien e. V. von einer
nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Messstelle vorzulegen.

Die Bestatigung der Messstelle Uber die Annahme der Beauftragung der Messung
ist der Genehmigungsbehorde innerhalb einer Frist von einem Monat nach Inbe-
triebnahme vorzulegen.

Bei der Abnahmemessung ist der Betriebsbereich so zu wahlen, dass die Windge-
schwindigkeit erfasst wird, in der der maximale Schallleistungspegel erwartet wird.
Der dazu zu erfassende Windgeschwindigkeitsbereich wird entsprechend Nr. 3.3
der FGW-Richtlinie TR 1 festgelegt.
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Die Gesamtunsicherheit bei der Abnahmemessung soll £1,0 dB(A) nicht Gber-
schreiten. Zur Ermittlung von Auffalligkeiten, wie beispielsweise die Tonhaltigkeit,
ist der gesamte Windgeschwindigkeitsbereich als Beurteilungsbereich heranzuzie-
hen.

Sofern eine Uberschreitung in einer oder mehreren der unter der Inhaltsbestim-
mung A | Nr. 2.1 festgesetzten Oktavschallleistungspegel LWA, Okt festgestellt
wurde, ist eine erneute Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren
durchzufihren.

Bei dieser Neuberechnung ist die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einem Ver-
trauensniveau von 90 % mit einer Messunsicherheit von oR gleich 0,5 dB und ei-
ner Unsicherheit des Prognosemodells von oProg gleich 1,0 dB durch einen Zu-

schlag von insgesamt 1,280, +0%=1,43dB zu beriicksichtigen.

Dabei ist der Nachweis zu fuhren, dass die Teilimmissionspegel aus der o. g. Neu-
berechnung nicht grof3er sind als die prognostizierten Teilimmissionspegel dieser
Anlage des Schallgutachtens, welches zur Antragstellung vorgelegt wurde und Be-
standteil der Genehmigung ist.

Die Emission darf keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweisen. Falls im
Rahmen der emissionsseitigen Abnahmemessung eine geringe Tonhaltigkeit (KTN
gleich 2 dB) festgestellt wird, ist im Rahmen einer immissionsseitigen Abnahme-
messung deren Immissionsrelevanz zu untersuchen. Dabei muss die Messung nur
in dem Windgeschwindigkeits-/Leistungs-/Drehzahlbereich erfolgen, bei dem
emissionsseitig die Tonhaltigkeit festgestellt wurde. Bei einer im Nahfeld nachge-
wiesenen Tonhaltigkeit mit einem von KTN groRer 2 dB bei Frequenzen grofler 3
kHz kann auf einen Tonzuschlag am Wohnhaus verzichtet werden, wenn im Emis-
sionsbericht plausibel und nachvollziehbar dargelegt wird, dass die festgestellte
Tonhaltigkeit aufgrund der z. B. hohen Luftabsorption fur die mafRgeblichen Immis-
sionsorte keine Immissionsrelevanz hat.

Gerauschverursachende Erscheinungen, die durch nicht bestimmungsgemafien
Betrieb, Verschleil® oder unvorhersehbare Ereignisse entstehen, sind unverziglich
zu beseitigen. Sollten diese Gerausche immissionsrelevant tonhaltig oder impuls-
haltig sein, ist die WKA bis zur Reparatur nachts in der Zeit von 22:00 bis 06:00
Uhr abzuschalten.

Die WKA ist so zu errichten und zu betreiben, dass die Anhaltswerte des Beiblat-
tes 1 zur DIN 45680 ,Messung und Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissio-
nen in der Nachbarschaft“ innerhalb der nachstgelegenen Gebaude in dem am
starksten betroffenen Aufenthaltsraum, der Wohnzwecken dient oder eine ver-
gleichbare Schutzwirdigkeit besitzt, bei geschlossenen Fenstern und Ttren nicht
uberschritten werden.

Die Betriebszustande der WKA sind zu protokollieren. Im Protokoll sind die Wind-
geschwindigkeit in Nabenhdhe, Windrichtung, die Drehzahl, der Leistungsertrag
und die Lichtstarke in Lux, jeweils in Abhangigkeit zur Uhrzeit, zu erfassen.
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2.3

Die Daten sind mit den gleichen Mittelungszeitraumen anzugeben, die auch fur die
Leistungskurve verwendet wurden.

Die Protokolle sind fur die gesamte Lebensdauer der WKA durch den Betreiber
vorzuhalten und auf Verlangen der zustandigen Immissionsschutzbehérde vorzu-
legen.

Sollte durch eine Fernuberwachung nur der Hersteller der WKA in der Lage sein,
Daten uber die Betriebsweise der WKA abzufragen, so hat die Betreiberin der An-
lage sicherzustellen, dass dem LfU alle Daten, Parameter und Einstellungen Gber
die Betriebsweise der WKA, die fur die klare Einstufung der beantragten Leis-
tungskennlinie notwendig sind, zur Verflgung gestellt werden kénnen.

Die WKA ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass durch Abschaltmal3nahmen
erhebliche Belastigungen der Nachbarschaft durch periodischen Schattenwurf ver-
hindert werden.

Die Beschattungsdauer der WKA, unter der Berucksichtigung der Vorbelastung,
darf an den im Einwirkbereich der WKA liegenden schutzbedurftigen Raumen die
Immissionsrichtwerte (IRW) von

maximal 30 Minuten pro Tag

und

maximal 8 Stunden pro 12 Monate
nicht Uberschreiten.

Der Einwirkbereich dieser Anlage liegt bezlglich des Schattenwurfes bei circa
1.800 Metern.

Dort, wo die Richtwerte aufgrund der Vorbelastung schon tberschritten sind, darf
die WKA keinen zusatzlichen periodischen Schattenwurf mehr verursachen.

Fir die Einstellung der Abschaltzeiten sind insbesondere die WKA und Immissi-
onsorte zu berucksichtigen, die in der Schattenwurfprognose (Kapitel 4 der An-
tragsunterlagen) angenommen bzw. untersucht wurden.

Bei der Festlegung der genauen Abschaltzeiten ist die genaue Ausdehnung am
Immissionsort (z. B. Fenster- oder Balkonflachen oder am Wohnhaus angrenzen-
de Terrassen) zu berlcksichtigen und die zusatzliche Belastung durch weitere
WKA.

Die ermittelten Daten zur Sonnenscheindauer und Abschaltzeit sind von der Steu-
ereinheit Uber mindestens ein Jahr zu dokumentieren. Entsprechende Protokolle
sind auf Verlangen der zustandigen Behorde vorzulegen.
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2.3.1
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2.4.1

Der Sensor einer lichtgesteuerten Abschalteinrichtung ist regelmafig im Rahmen
der Servicearbeiten an der WKA auf Verschmutzung und Beschadigungen zu kon-
trollieren. Verschmutzungen und Beschadigungen sind unverziglich zu beheben.

Innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der
zustandigen Genehmigungsbehdrde die Installation einer Schattenabschaltauto-
matik schriftlich zu bestatigen.

Die Anlage ist mit einem Eiserkennungssystem gemaf} den Antragsunterlagen
auszustatten. Als SicherungsmalRnahme gegen Eisabwurf und Eisabfall ist der Ro-
tor der WKA bei Detektion von Eisansatz durch das Eiserkennungssystem im Still-
stand zu arretieren oder in den Trudelbetrieb zu versetzen. Die Anlage darf erst
wieder angefahren werden, wenn kein Eis mehr an den Rotorblattern vorhanden
ist. Uber die Abschaltprozesse sind Protokolle zu fiihren und fiir die Laufzeit der
Anlage aufzubewahren.

Artenschutz
Auflage Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen:

Die WKA G30/2024/014 ist bei Grunlandmahdereignissen, Ernteereignissen und
beim Pfligen im Zeitraum vom 01. April bis 31. August gemaf den nachfolgenden
Vorgaben abzuschalten. Die Abschaltmalinahmen erfolgen von Beginn des Be-
wirtschaftungsereignisses bis mindestens 48 Stunden nach Beendigung des Be-
wirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Die WKA G30/2024/014 ist bei den oben genannten landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftungsereignissen auf den folgenden Flursticken gemaR den oben genannten
Vorgaben abzuschalten:
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Legende
[ | 250 m Puffer um WEA
@ geplanter WKA-Standort
%4 abschaltauslésende Flurstiicke

[J Vorranggebiet PR3_SEG_003

Dartstellung des LfU
Koordinatensystem: ETRS89 / UTM zone 32N
(EPSG 25832)

Luftbild: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0

Tabelle 1: Abschaltauslésende Fléachen fiir die geplante WKA (Az: G30/2024/0014)

Gemeinde Gemarkung Flur Zahler Nenner
Damsdorf Damsdorf 7 32 1
Damsdorf Damsdorf 7 17 5
Damsdorf Damsdorf 7 15 -
Damsdorf Damsdorf 7 16 1
Tarbek Tarbek 2 56 2
Tarbek Tarbek 2 57 2
Tarbek Tarbek 2 60 2
Tarbek Tarbek 2 61 1
Tarbek Tarbek 2 58 2
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Auflage Sicherung der MalRnahme durch Vertragsvorlage:

Zur Sicherung des Abschaltmanagements wird der zustandigen Oberen Natur-
schutzbehorde (ONB) 4 Wochen vor Inbetriebnahme ein rechtskraftiger Vertrag
zwischen dem einzusetzenden Parkbetreuenden und den Betreibenden der WKA
G30/2024/014 oder zwischen den Flachenbewirtschaftenden der abschaltausl|é-
senden Flurstlicke und den Betreibenden der WKA G30/2024/014 zur Zustimmung
vorgelegt. In dem Vertrag verpflichten sich diese im Falle des in der Auflage defi-
nierten anstehenden landbewirtschaftungsbedingten Ereignisses auf den ab-
schaltauslosenden Flurstucken (Tabelle 1: Abschaltauslésende Flachen fur die ge-
plante WKA (Az: G30/2024/0014)) zur rechtzeitigen Meldung an die Betreibenden
der WKA, sodass eine Abschaltung entsprechend des Abschaltmanagements er-
folgen kann.

Auflage Einhaltung des Vertrages:

Jede Meldung uber ein Mahd- und Ernteereignis ist von den Betreibenden zu do-
kumentieren und unverzuglich, spatestens jedoch 24 Stunden nach Beginn, an die
Obere Naturschutzbehdrde (ONB) weiterzugeben. Jede Anderung hinsichtlich des
Vertrags oder hinsichtlich des Abschaltmanagements ist unverzuglich der Geneh-
migungsbehdrde und der Oberen Naturschutzbehérde (ONB) zur Zustimmung mit-
zuteilen.

Auflage Begrunter Mastful3:

Im MastfuBbereich sind hochwulichsige und geschlossene Formen von ruderalen
Gras- und Staudenfluren gemaf Kartieranleitung und Standardliste der Biotopty-
pen Schleswig-Holsteins (LfU 2023) aufwachsen zu lassen, wenn der Mastful} be-
grunt werden soll und nicht als versiegelte Flache geplant ist. Eine Mahd ist
hdchstens einmal im Jahr durchzufihren, um Gehdlzaufwuchs zu vermeiden. Die
Mahd hat zwischen dem 01.09. und dem 28./29.02. des Folgejahres/mit Mahd- zu
erfolgen.

Um den sicheren Zugang zu den WKA fir Service- und Wartungsunternehmen
oder anderen Dritten einwandfrei und ohne gesundheitliche Risiken zu gewahrleis-
ten, besteht aus arbeitsschutzrechtlichen Grianden die Moglichkeit, im Mastful3be-
reich die Ruderalbrache im zwingend notwendigen Umfang aul3erhalb des vorge-
nannten Zeitraumes freizuschneiden. Die Obere Naturschutzbehdrde ist umge-
hend Uber die durchgefuhrten Malinahmen zu unterrichten.

Auflage Bauzeitenregelung:

Alle Bautatigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung, andere bauvorberei-
tende MalRnahmen, der Wege- und Fundamentbau sowie die Errichtung der WKA
dirfen zum Schutz von Offenlandbrutern in der Zeit vom 01.03. bis 15.08. nicht
ausgefuhrt werden.
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Auflage alternative SchutzmalRnahmen bei Abweichung von der Bauzeitenrege-
lung fur Offenlandbriter:

Sofern die Bauzeitenregelung fur Offenlandbriter nicht eingehalten werden kann,
sind die erforderlichen alternativen SchutzmalRnahmen gemafl LBP vom
04.10.2023 Kapitel 8.1 umzusetzen. Es ist zur Vermeidung des Eintritts der Zu-
griffsverbote des § 44 Absatz 1i. V. m. Absatz 5 Nr. 1 - 3 BNatSchG entweder die
Ansiedlung der Arten innerhalb der Baufelder und der Zuwegung durch geeignete
MafRnahmen zu verhindern (Vergramung) oder eindeutig nachzuweisen, dass die
betreffenden Arten im Vorhabenbereich nicht braten (Besatzkontrolle). Die erfor-
derlichen Schutzmal3inahmen und deren Umsetzung sind vorab mit der Oberen
Naturschutzbehorde abzustimmen. Wird vor dem 01.03. das Baufeld geraumt und
unmittelbar mit der stérungsintensiven BaumalRnahme begonnen, ist das Abwei-
chen von der Bauzeitregelung der Oberen Naturschutzbehérde unmittelbar anzu-
zeigen. Bei einem vorgesehenen Baubeginn wahrend der Bauausschlussfristen
sind die konkreten SchutzmaRnahmen mindestens 4 Wochen vorher mit der Obe-
ren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Auflage Schutz lokaler und migrierender Feldermause:

Die WKA ist im Zeitraum vom 01.05. bis 30.09. in der Zeit von 1 Stunde vor Son-
nenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang bei den folgenden Witterungsbe-
dingungen — gemessen als 10 Minuten-Mittelwerte auf Gondelhdhe — abzuschal-
ten:

* Windgeschwindigkeiten in Gondelhdhe unterhalb von 6 m/s,

» Lufttemperatur hdoher als 10°C.

Auflage Hohenmonitoring:

Der Abschaltalgorithmus ist durch die Durchflihrung eines 2-jahrigen nachgelager-
ten Hohenmonitorings zu Uberprifen. Das Monitoring ist nach den jeweils aktuel-
len Voraussetzungen gemal BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) bzw. den je-
weils aktuellen Vorgaben nach ProBat fur den Zeitraum vom 1.5. bis zum 15.10.
durchzufuhren. Ein signifikant erhohtes Totungsrisiko liegt vor, wenn die Kollisions-
opfer pro Erfassungszeitraum und WKA >1 liegen. Einzelheiten zur Durchfuhrung
des Monitorings sind mit der Oberen Naturschutzbehorde rechtzeitig abzustim-
men. Die Ergebnisse des Gondelmonitorings und eine Berechnung nach dem Pro-
Bat-Tool sind der oberen Naturschutzbehorde spatestens 3 Jahre nach Inbetrieb-
nahme der WKA vorzulegen. Auf Basis dieser Daten wird der Abschaltalgorithmus
neu bewertet und soweit erforderlich geandert.
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2.5

2.5.1

Auflage Kontrolle der Abschaltvorgaben:

Die zur Uberwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Abschalt-
vorgaben gemal’ der Genehmigung mit dem Aktenzeichen G30/2024/014 notwen-
digen Daten sind zu erheben und 5 Jahre vorzuhalten. Die Daten mussen jeder-
zeit abrufbar sein.

Die Betriebsdaten werden als 10-Minuten-Mittelwerte (SCADA-Standard-Format)
uber den Abschaltzeitraum fur die WKA in digitaler Form als csv-Datei abgefragt.
FiUr die Dokumentation der Abschaltvorgaben sind die Betriebsdaten fur eine WKA
SO zu exportieren, dass sie in einem Datenblatt aufgefuhrt sind. Nach dem Export
durfen die Dateien nicht mehr verandert werden.

Das Datenblatt muss folgende Angaben enthalten:

« Abgabe als Datei im CSV Format. Als Feldtrennzeichen ist ein Semikolon zu
benutzen (Standardeinstellung bei MS Excel).

* Fur jede WKA ist eine eigene CSV-Datei einzureichen.
» Das Betriebsprotokoll umfasst den vollstandigen von der/n artenschutzrechtli-
chen Bestimmung/en betroffenen Zeitraum.

« Die CSV-Datei enthalt sechs oder sieben Spalten in dieser Reihenfolge: Da-
tum, Uhrzeit, Windgeschwindigkeit, Rotordrehzahl, Leistung und Temperatur.
Die Bezeichnungen der Spaltenuberschriften stehen in der ersten Zeile und
sind frei wahlbar. Der Datenbereich beginnt in der zweiten Zeile.

Die Spalten sind in folgenden Formaten zu formartieren:
* Datum: TTMM.JJJJ
* Uhrzeit: HH:MM:SS

* Wind [m/s], Rotordrehzahl [rpm], Leistung [KWh], GondelauRentemperatur
[°C]: Formatierung als Dezimalzahl mit einem Komma als Dezimaltrennzei-
chen. Eine einheitliche Anzahl von Nachkommastellen ist nicht notwendig.
Bei ganzen Zahlen kann das Komma entfallen.

* Die Zeitrdume von Landbewirtschaftungsereignissen auf abschaltauslosen-
den Flachen miussen dokumentiert werden und in tabellarischer Form vor-
liegen. Folgende Angaben mussen enthalten sein:

* Datum, Bewirtschaftungsform, Uhrzeit Beginn Ereignis, Uhrzeit Ende Er-
eignis, Flache/Flurstick.

Baurecht

Die untere Bauaufsichtsbehorde beauftragt einen Prifingenieur fur Baustatik mit
der Uberwachung.
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2.6

2.6.1

26.2

26.3

26.4

2.6.5

2.7

2.7.1

2.7.2

273

Die Prifbescheide der Typenprifungen sind Bestandteil der Baugenehmigung und
sind bei der Bauausfuhrung zu beachten. Die konstruktiven Abnahmen werden
vom Prufingenieur durchgeflhrt und sind dort jeweils zeitgerecht zu beantragen..

Brandschutz

Die Auslosung der Rauchmelder innerhalb der Windenergieanlage ist an eine
standig besetzte Stelle weiterzuleiten. Diese vorgenannte Stelle ist der Brand-
schutzdienststelle vor Baubeginn mitzuteilen.

Die Zufahrt, einschlief3lich einer Bewegungsflache sind gemafl den Musterrichtlini-
en fur Flachen fur die Feuerwehr herzustellen.

Fir die Windenergieanlagen sind Feuerwehrplane in Anlehnung der DIN14095 in
Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle anzufertigen. Es ist mindestens ein
Ubersichtsplan mit Darstellung der WKA und der néchstgelegenen Léschwasse-
rentnahmestellen, ein Detailplan der Anlage, sowie eine Objektbeschreibung anzu-
fertigen.

Die Feuerwehrplane sind mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Segeberg
abzustimmen.

An gut sichtbarer Stelle ist an den WKA und im Ubersichtsplan die Rufnummer ei-
nes Ansprechpartners anzubringen.

Um bei einer Schadensmeldung eine eindeutig verwechslungsfreie Zuordnung zu
ermdglichen, ist eine individuelle Kennzeichnung jeder WKA in sinnvoller Groe
und Héhe anzubringen und in den Feuerwehrlbersichtsplan zu ibernehmen.

Grundwasserschutz

Oberirdische Rohrleitungen, z. B. auch Schlauchleitungen, die Uber die Ruckhal-
teeinrichtungen der Anlagen hinausreichen, missen grundsatzlich mit einer eige-
nen Ruickhalteeinrichtung oder Ableitflache in eine Rickhalteeinrichtung ausgerts-
tet oder doppelwandig sein (§ 21 AwSV).

Anlagenteile, die in direktem Kontakt mit dem wassergefahrdenden Stoff stehen
(primare Anlagenteile, primare Barriere), mussen dicht, standsicher und gegen-
Uber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflissen
hinreichend widerstandsfahig sein. Undichtheiten der primaren Anlagenteile mus-
sen schnell und zuverlassig erkennbar sein (§ 17 Absatz 1 und 2 AwSV).

Ausgetretene wassergefahrdende Stoffe mussen schnell und zuverlassig erkannt
und zurlckgehalten werden (§ 17 Absatz 1 Nr. 3 AwSV). Dazu sind die primaren
Anlagenteile in flissigkeitsundurchlassigen Ruckhalteeinrichtungen (sekundare
Anlagenteile, sekundare Barriere) anzuordnen, deren Ruckhaltevolumen dem Vo-
lumen entspricht, das bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrung-
gen aus der jeweiligen Anlage austreten kann, bzw. — bei Fehlen solcher Sicher-
heitsvorkehrungen oder nicht ausreichend schnellem Wirksamwerden — dem ge-
samten Volumen der jeweiligen Anlage (§ 18 Absatz 3 AwSV).
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2.7.5

2.8

2.8.1

28.2

2.8.3

Aufgrund der seltenen Abflllvorgange (in der Regel alle finf Jahre) kann auf die
Errichtung einer flussigkeitsundurchlassigen Abfullflache nach TRwS 7863 verzich-
tet werden, wenn durch infrastrukturelle Malnahmen technischer und organisatori-
scher Art ein gleichwertiges Sicherheitsniveau sichergestellt und nachgewiesen
werden kann.

Die zu treffenden MalRnahmen vor, wahrend und nach dem Abflillen sowie die
beim Austritt wassergefahrdender Stoffe erforderlichen Malihahmen im Sinne von
§ 24 AwSV sind, auch bei Anlagen der Gefahrdungsstufe A, in einer Betriebsan-
weisung zu regeln.

Der Vorgang des Befilllens und Entleerens ist sowohl am Tank als auch an der An-
schlussstelle in der Gondel zu Gberwachen (§ 23 Absatz 1 AwSV). Eine direkte
Kommunikation der beteiligten Personen z.B. per Sprechfunk ist sicherzustellen.

Naturschutz
Eingriffsregelung

Die in dem Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP, bearbeitet durch das Blro
GFN in Molfsee) zu dem Vorhaben mit Stand 30.05.2025 sowie 1. Nachtrag mit
Stand 21.11.2025 sowie 2. Nachtrag mit Stand 12.01.2026 sowie dem Boden-
schutz- und Bodenmanagementkonzept mit Stand v. 05.11.2025 (erarbeitet durch
Ingenieurgesellschaft ipp in Kiel) dargestellten Schutz-, Gestaltungs-, Vermei-
dungs-, Minimierungs- sowie Kompensationsmalnahmen sind unter Beachtung
der Inhaltsbestimmungen sowie der sonstigen Nebenbestimmungen inhaltlich voll-
umfanglich umzusetzen.

Prazisierend zu den Antragsunterlagen ist fur das Vorhaben zur Gewahrleistung
einer naturschutzfachlich und —rechtlich sachgerechten Bauabwicklung eine dkolo-
gische Baubegleitung (OBB) von einer fachkundigen Person durchfiihren zu las-
sen. Die fachkundige Person ist der zustandigen Genehmigungsbehdrde spates-
tens 4 Wochen vor Baubeginn schriftlich zu benennen. Die Qualifikation der Per-
son ist nachzuweisen.

Aufgabe der 6kologischen Baubegleitung ist die Uberwachung und Dokumentation
der genehmigungskonformen Umsetzung der erforderlichen Landschaftspflegeri-
schen MalRnahmen einschlielBlich der Schutz-, Gestaltungs-, Vermeidungs-, Mini-
mierungs- sowie Kompensationsmallnahmen. Betriebsbedingte Regelungen so-
wie Kompensationsmafnahmen (iber Okokonten sind nicht Inhalt der entspre-
chenden Baubegleitung.

Die fachkundige Person hat einen Abschlussbericht hinsichtlich der frist- und sach-
gerechten Durchfuhrung der festgesetzten MaRnahmen zu erstellen und der Ge-
nehmigungsbehodrde spatestens 4 Wochen nach Fertigstellung des Vorhabens
bzw. vor Inbetriebnahme der Anlage zu Uberreichen. Es ist eine schriftliche Zu-
stimmung von der UNB einzuholen.

Als Kompensation fur erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes ist ab-
weichend von den Antragsunterlagen fur die beantragte Einzelanlage mit Einsatz
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einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung eine Ersatzgeldzahlung in Hohe
von

174.631,20 €

zu leisten. Das Ersatzgeld ist unaufgefordert spatestens zwei Wochen vor Beginn
der BaumalRnahme auf das folgende Konto der Sparkasse Sudholstein

DE95 2305 1030 0000 0006 12
mit dem nachfolgenden Hinweis zu Uberweisen:
Ersatzgeldzahlung WEA 1 Landschaftsbild 67002344201202240001

Die Zahlung des Ersatzgeldes ist mindestens 2 Wochen vor Zahlungseingang bei
der zustandigen Naturschutzbehorde Uber die E-Mailadresse
naturschutz@segeberg.de anzukindigen.

Wird der Betrieb der beantragten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung fur die
beantragte Einzelanlage

« nach dem 27. Mai 2026 (hier konkretes Datum einsetzten = Ablaufdatum
nach 24 Monaten nach Genehmigung) abweichend von dieser Genehmi-
gung nicht aufgenommen, oder

« wird der Betrieb der beantragten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung un-
zulassig oder dauerhaft widerrufen oder

» die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung aus anderen Grinden dauerhaft
aulder Betrieb genommen

ist prazisierend zu den Antragsunterlagen vor dem Weiterbetrieb der WEA ohne
bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung oder vor der dauerhaften Aul3erbetrieb-
nahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung fur die damit einhergehenden
erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes eine zusatzli-
che Ersatzgeldzahlung in Hohe von

74.841,93 €

zu leisten. Das zusatzliche Ersatzgeld ist auf das folgende Konto der Sparkasse
Sudholstein

DE95 2305 1030 0000 0006 12
mit dem nachfolgenden Hinweis zu Uberweisen:

Zusatzliche Ersatzgeldzahlung WEA Landschaftsbild 67002344201202240001

Die Zahlung des zusatzlichen Ersatzgeldes ist mindestens 2 Wochen vor Zah-
lungseingang bei der zustandigen Naturschutzbehorde Uber die E-Mailadresse
naturschutz@segeberg.de anzukindigen.
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2.8.5

2.8.6

29

2.9.1

29.2

Der aus den beantragten Erschlielungsmalnahmen fir die beantragte Einzelan-
lage resultierende Kompensationsbedarf fur erhebliche Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts in der Grof3enordnung von

4.561 Okopunkten

ist unaufgefordert spatestens bis zu Beginn der Baumalinahme Uber das gemal §
16 BNatSchG durch den

Kreis Schleswig-Flensburg

in der Gemeinde Geltorf genehmigte Okokonto

mit dem Aktenzeichen ,661.4.03.028.2023.00 Geltorf*
(Okokontoanbieter: ecodots GmbH, Bredstedt)

zu erbringen.

Die Ausbuchung der Okopunkte ist durch den Antragsteller unaufgefordert spates-
tens bis zu Beginn der BaumaRnahme durch Nachweis der fir das Okokonto zu-
standigen Unteren Naturschutzbehorde bei der Genehmigungsbehdrde nachzu-
weisen.

Der aus der beantragten Einzelanlage ohne beantragte ErschlieRungsmalnah-
men resultierende Kompensationsbedarf flr erhebliche Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts in der GréRenordnung von

29.226 Okopunkten

ist unaufgefordert spatestens bis zu Beginn der Baumalinahme Uber das gemal §
16 BNatSchG zu erbringen durch den

Kreis Schleswig-Flensburg

in der Gemeinde Geltorf genehmigte Okokonto

mit dem Aktenzeichen ,661.4.03.028.2023.00 Geltorf*
(Okokontoanbieter: ecodots GmbH, Bredstedt).

Die Ausbuchung der Okopunkte ist durch den Antragsteller unaufgefordert spates-
tens bis zu Beginn der BaumalRnahme durch Nachweis der fiir das Okokonto zu-
standigen Unteren Naturschutzbehdrde bei der Genehmigungsbehdrde nachzu-
weisen.

Luftfahrtbehorde

Die Ausfuhrung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV
vom 30.04.2020 BAnz B4) zu erfolgen.

Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits wahrend der Bauphase bei Uber-
schreiten von 100 m Uber Grund sicher zu stellen.
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Die Stromversorgung fur die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender techni-
scher Einrichtungen bzw. Festlegen entsprechender Verfahren und Ablaufe sicher-
zustellen. Das entsprechende Konzept fur die Ersatzstromversorgung ist der Luft-
fahrtbehorde 4 Wochen vor Errichtung der Windkraftanlagen vorzulegen.

Fir die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung
sind nur anerkannte Gerate bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zulassig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Wind-
kraftanlagen-Blocken der Abstand zwischen einer Windkraftanlage mit Sichtwei-
tenmessgerat und Windkraftanlagen ohne Sichtweitenmessgerat maximal 1500 m
betragen darf.

Die fur die Veroéffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amt-
liche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehdrde als auch der DFS
(Deutsche Flugsicherung GmbH), Az. SH 1536-d, Postfach 1243, 63202 Langen,
unverzuglich, spatestens jedoch 4 Wochen nach Errichtung der Windkraftanlagen,
vorzulegen.

Antrage zur Aufstellung von Kranen, fur die Errichtung der Windkraftanlagen, brau-
chen nicht erneut vorgelegt werden. Die Zustimmung nach §14 LuftVG gilt hiermit
als erteilt. Auflage 2.8.2 gilt entsprechend.

Weitere Einzelheiten zur Kennzeichnung und zur Veroéffentlichung sind der anlie-
genden Stellungnahme der DFS, die Bestandteil dieser Zustimmung ist, zu ent-
nehmen.

Auflagen BNK

Soll die Aktivierung der Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, ist die ge-
plante Installation der Luftfahrtbehdrde vor Inbetriebnahme der BNK anzuzeigen
und hierbei sind, gemal} Anhang 6 Punkt 3 der AVV zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4), folgende Unterlagen
vorzulegen:

* Nachweis der Baumusterprufung gemafy Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch
eine vom Bundesministerium flr Verkehr und digitale Infrastruktur benannten
Stelle,

* Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers Uber die Standortbezo-
gene Erfullung der Anforderungen auf Basis der Prufkriterien nach Anhang 6,
Nummer 2 der AVV.

Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthinder-
nissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) ist die Nachtkennzeich-
nung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gemaf Art. 1
Teil 2 Nummer 3.6 der AVV zu kombinieren.
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2.10.1

2.10.2

2.10.3

2104

2.10.5

2.10.6

2.10.7

Deutsche Flugsicherung

Da eine Tageskennzeichnung fur die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Ro-
torblatter der Windkraftanlage weil3 oder grau auszufiihren; im aul3eren Bereich
sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Lange [a) auRen beginnend mit 6 Meter
orange - 6 Meter weil} - 6 Meter orange oder b) aulen beginnend mit 6 Meter rot -
6 Meter weil} oder grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfur sind die Farbtone
verkehrsweil (RAL 9016), grauweil® (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau
(RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwen-
den. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulassig.

Aufgrund der beabsichtigten Héhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf
halber HOhe ruckwartig umlaufend mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen
zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktions-
bedingt unterbrochen werden; grafische Elemente durfen maximal ein Drittel der
Flache der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.

Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 Me-
ter Uber Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6
Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Grunden oder bedingt
durch ortliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.

Am geplanten Standort kbnnen abhangig von der Hindernissituation erganzend
auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd, gemafy ICAO Anhang 14,
Band |, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) gefordert werden, wenn
dies fur die sichere Durchfuhrung des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird.
Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert
werden. Aulderhalb von Hindernisbegrenzungsflachen an Flugplatzen darf das Ta-
gesfeuer um mehr als 50 m Uberragt werden.

Die Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen mit einer max. Héhe von bis 315
m 0. Grund/Wasser erfolgt durch Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES.

In diesen Fallen ist eine zusatzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus
Hindernisfeuer (ES), am Turm auf der halben Héhe zwischen Grund/Wasser und
der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus
technischen Griinden notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene
um bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen werden.

Dabei mussen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein.
Ist eine zusatzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese
auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen.

Bei Anlagenhdhen von mehr als 315 m . Grund/Wasser ist vom Antragsteller ein
flugbetriebliches Gutachten mit Kennzeichnungskonzept (Tages- und Nachtkenn-
zeichnung) vorzulegen. Die zustandige Landesluftfahrtbehdrde entscheidet nach
Prufung des Gutachtens Uber die Zustimmung zur Errichtung der Windkraftanlage.
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2.10.8 Es st (z. B. durch Doppelung der Feuer) daflir zu sorgen, dass auch bei Stillstand
des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein
Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.

2.10.9 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsatzlich tGber einen Dammerungsschalter ge-
maf der AVV, Nummer 3.9.

2.10.10 Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfullt werden, kann der Einsatz einer be-
darfsgerechten Nachtkennzeichnung erfolgen. Dies ist der zustandigen Luftfahrt-
behdrde anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten WKA auf3erhalb des kon-
trollierten Luftraumes befindet, bestehen aus zivilen und militarischen flugsiche-
rungsbetrieblichen Griinden keine Bedenken gegen die Einrichtung einer BNK.

2.10.11 Das ,Feuer W, rot“ bzw. Feuer W, rot ES sind so zu installieren, dass immer min-
destens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls mussen die
Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach - nétigenfalls auf
Aufstanderungen - angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppel-
ten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige
Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage wahrend der Blink-
phase nicht durch einen Flugel des Rotors verdeckt werden.

2.10.12 Die Blinkfolge der Feuer auf Windkraftanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfol-
ge ist auf 00.00.00 Sekunde gemafly UTC mit einer zulassigen Null-Punkt-Ver-
schiebung von = 50 ms zu starten.

2.10.13 Fur die Ein- und Ausschaltvorgange der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung
auf das Tagesfeuer sind Dammerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von
50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

2.10.14 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein
Ersatzstromnetz umschalten.

2.10.15 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf
ein ,redundantes Feuer® mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn
die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 %
Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine ent-
sprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

2.10.16 Storungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden konnen, sind der NOTAM-
Zentrale in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail
notam.office@dfs.de unverzuglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeich-
nung ist so schnell wie moglich zu beheben. Sobald die Storung behoben ist, ist
die NOTAMZentrale unverzlglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung
innerhalb von zwei Wochen nicht mdglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zustan-
dige Genehmigungsbehdrde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.

2.10.17 Fur den Fall einer Storung der primaren elektrischen Spannungsversorgung muss
ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von
mindestens 16 Stunden gewahrleistet.
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Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstel-
lung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung
zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversor-
gung darf 2 Minuten nicht Uberschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht fur die Infrarot-
kennzeichnung.

2.10.18 Eine Reduzierung der Nennlichtstarke beim Tagesfeuer und ,Feuer W, rot“, Feuer
W, rot ES ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) aner-
kannten meteorologischen Sichtweitenmessgeraten moglich. Installation und Be-
trieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.

2.10.19 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hin-
dernishéhe von mehr als 100 m 4. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu ver-
sorgen.

2.10.20 Sollten Krane zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m 4. Grund mit einer Ta-
geskennzeichnung und an der héchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung
(Hindernisfeuer) zu versehen.

2.10.21 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgrunden als Luftfahrthindernis veroffent-
licht werden muss, sind

* mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und

« spatestens 4 Wochen nach Errichtung die endgultigen Vermessungsdaten zu
ubermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die endgultige Veroéffentli-
chung in die Wege leiten zu konnen.

* Diese Meldung der endgultigen Daten umfasst dann die folgenden Details:
+ DFS-Bearbeitungsnummer

* Name des Standortes

* Art des Luftfahrthindernisses

* Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugsellip-
soids (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfanger
gemessen)]

» Hohe der Bauwerksspitze [m U. Grund]
* HoOhe der Bauwerksspitze [m U. NN, Hohensystem: DHHN 92]

* Art der Kennzeichnung [Beschreibung]
211  Arbeitsschutz

2.11.1 Die Errichtung der genehmigten Windenergieanlage ist spatestens zwei Wochen
vor Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-
wiesen, dass die Bautatigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (z. B. We-
gebau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehér-
de bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende Informationen:
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211.2

2113

211.4

211.5

+ Genehmigungsnummer

* Ort der Baustelle

* Name, Anschrift der/des Bauherrin/en

* Name, Anschrift der/des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin/s
« Beginn, Dauer und groben Zeitplan der Arbeiten

Falls fur die Errichtung eine Vorankindigung gemal § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehor-
de bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, kodnnen die o. g. Informationen mit
der Vorankundigung mitgeteilt werden.

Die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlage ist spatestens acht Wo-
chen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche
Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende In-
formationen:

« Genehmigungsnummer

« Name, Anschrift der/des Betreiber/s

* eingemessene Koordinaten

+ eindeutige Kennzeichnung der Windenergieanlage an der Aul3enfassade
« Datum der Inbetriebnahme

Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehdérde bei der Unfall-
kasse Nord spatestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen.
Die Anzeige enthalt folgende Informationen:

+ Genehmigungsnummer

* Name, Anschrift des/der vormaligen Betreiberin/s
* Name, Anschrift der/des zukUnftigen Betreiberin/s
+ Datum des Betreiberwechsel

Jeder Tausch von Gro3komponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehdrde bei
der Unfallkasse Nord spatestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und
enthalt folgende Informationen:

« Genehmigungsnummer

* Name, Anschrift der/des Betreiberin/s

» Beschreibung des Vorhabens (Komponente, Verfahrensweise)
+ Beginn, Dauer und Zeitplan der Arbeiten

Der Rickbau der genehmigten Windenergieanlage ist spatestens zwei Wochen
vor Beginn der Riuckbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staat-
liche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgen-
de Informationen:

+  Genehmigungsnummer

* Ort der Baustelle

* Name, Anschrift der/des Bauherrin/en

* Name, Anschrift der/des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin/s
» Kurzbeschreibung der Ruckbaumethode

« Beginn, Dauer der Arbeiten
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212

2.12.1

1.1

1.2

1.1

2.1

3.1

Bundeswehr

Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt fur Infrastruktur und
Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra | 3, per E-Mail
(baiudbwtoeb@bundeswehr.org) unter Angabe des Zeichens 1-1210-24-BIA mit
den endguiltigen Daten: Art des Hindernisses, Standort mit geographischen Koor-
dinaten in WGS 84, Hohe der Erdoberflache und Gesamthohe tiber NHN anzuzei-
gen.

Hinweise
Allgemeines

Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Burgerlichen
Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die
geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfillen.

Sicherungsleistungen sind beispielsweise:

» Selbstschuldnerische Bankbirgschaft,

« Sparbuch oder Kontoverpfandung,

* Hinterlegung von Geld (pfandungs- und insolvenzsicher),

» Konzernburgschaft.

Ein Wechsel der Anlagenbetreiberin sowie ggf. eine Anderung an der Rechtsform
der Betreiberin ist gegenuber dem Landesamt fur Umwelt schriftlich, mit dem in
der Anlage beigefiigtem Formular (Betreiberwechsel), mitzuteilen.

Abfallrecht

Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung z. B. von Stellfla-
chen und Zufahrten oder als Unterbau flir Gebaude sind die Regelungen der Er-
satzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

Baurecht

Der Baubeginn und die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung sind rechtzeitig be-
kannt zu geben. Die Vordrucke hierfir werden der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller nach Erteilung der Genehmigung zugesandt.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.2

Bauleiterin/Bauleiter

Vor Baubeginn sind der Bauaufsichtsbeh6rde Name und Anschrift der Baulei-
terin/des Bauleiters schriftlich mitzuteilen (§ 56 Abs. 1 Satz LBO). Bei einem
Wechsel dieser Person wahrend der Bauausfiuhrung hat die Mitteilung hiertber
unverzuglich zu erfolgen. Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss Uber die flr ihre
oder seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfligen. Verflgt sie
oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht tber die erforderliche Sachkunde, so sind
geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter heranzuziehen (§ 56 Abs. 2
LBO).

Die Bauarbeiten sind gemal} den statischen Erfordernissen nach den von der
obersten Bauaufsichtsbehorde durch oéffentliche Bekanntmachung als Technische
Baubestimmungen eingeflihrten technischen Regeln handwerksgerecht auszufiih-
ren.

Die Unfallverhutungsvorschriften, Richtlinien und Merkblatter der gesetzlichen Un-
fallversicherungstrager sind zu beachten und einzuhalten.

Die temporaren Baustrallen, Montage- und Kranaufstellflachen sind bis spates-
tens 3 Monate nach Baufertigstellung vollstandig zurickzubauen

Auf dem Baugrundstick ist ein dauerhaftes, von der offentlichen Verkehrsflache
aus sichtbares Bauschild anzubringen, das die Bezeichnung des Bauvorhabens
und die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfas-
sers, der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer fur den Rohbau enthalten muss.

Untere Abfallentsorgungsbehodrde

Der Baubeginn und die mit der Bauausfuhrung beauftragten Betriebe sind der Un-
teren Abfallentsorgungsbehdérde des Kreises Segeberg per E-Mail
(abfallbehoerde@segeberg.de) spatestens 10 Werktage vor Beginn der Malinah-
me mitzuteilen.

Der Unteren Abfallentsorgungsbehdrde ist die Qualitat des Recyclingmaterials,
welches fur die Herstellung der Transportwege verwendet wird, vor Baubeginn
nachzuweisen. Hierfur sind entsprechende Analysen gemafR den Vorgaben der Er-
satzbaustoffverordnung vorzulegen (Ubersendung postalisch oder per E-Mail an
abfallbehoerde@segeberg.de).
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4.3

4.4

4.5

5.1

6.1

Alle Fundamente, Transportwege und Kranarbeitsflachen sind nach Betriebsein-
stellung vollstandig zurtckzubauen.

Bodenaushub, der nicht vor Ort wieder verwendet werden kann oder soll, ist nach
abfallrechtlicher Deklaration ordnungsgemal zu entsorgen. Der Einbau von Bode-
naushub, von Recyclingmaterial aus Gebaudeabbrtichen vor Ort, so-wie Recy-
clingmaterial aus anderen Quellen hat gemal} der Ersatzbaustoffverordnung zu er-
folgen.

Die anfallenden Abfalle sind gemal der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), in
der aktuell gultigen Fassung, vor Ort zu trennen und so bereit zu stellen, dass die
Madglichkeiten zur Abfallverwertung genutzt werden kdnnen.

Grundwasserschutz

Eine gleichwertige Mallnhahme zum erforderlichen Abflllplatz ist z.B. die folgende
Ausriistung eines Transportfahrzeugs, mit dem das Ol angeliefert wird:

« Totmannschaltung

* Auffangwanne, die sich im Fahrzeug-Aufbau befindet und vor austretende
Stoffen aus den IBC mit Frischdl, IBC fur Altdl sowie den Pumpenaggregaten,
Schlauchhaspel usw. schuitzt, und

* Ausrustung der verwendeten Schlauche zum Abfullen mit einer Trockenkupp-
lung sowie der Nachweis zur ausreichenden Betriebsfestigkeit (Druck- und
Zugprufungen).

Sofern Gebinde mit wassergefahrdenden Stoffen in der WKA gelagert werden,
sind insbesondere die Anforderungen an Fass- und Gebindelager gemal} § 31
AwSV zu beachten.

Naturschutzbehorde

Gegenstand der vorliegenden Genehmigung sind nur die im LBP verbindlich dar-
gestellten und bilanzierten Infrastruktureinrichtung sowie Eingriffshandlungen.

Eine Verteilung des anfallenden Oberbodens auf dem gleichen Grundstiick oder
auf direkt angrenzenden Flachen (vgl. nachfolgende prazisierende Ausfihrungen)
sowie die externe ErschlieBung sowie Stromversorgung und z.B. externe Datenka-
bel fur den Betrieb der beantragten Windenergieanlage sind nicht Bestandteil der
Antragsunterlagen. Dies gilt auch fur die Einspeisung des generierten Stromes in
das offentliche Netz und die dazu erforderlichen Kabel und Transformatoren sowie
generell erforderliche Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese gehdren gemal Ge-
nehmigungsbehodrde nicht zu den Antragsunterlagen und werden in dem vorlie-
genden Fall nicht in die Genehmigung einkonzentriert.

Entsprechende Eingriffshandlungen bedurfen einer gesonderten (zumindest natur-
schutzrechtlichen) Genehmigung (hier zumindest Abarbeitung der Eingriffsrege-
lung gem. §§ 14ff BNatSchG). Diese ist gesondert und rechtzeitig vor Baubeginn
bei der Unteren Naturschutzbehoérde des Kreis Segeberg zu beantragen.
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

Sollten im Zusammenhang mit der Ausfiihrung der bedarfsgesteuerten Nachtkenn-
zeichnung (BNK) Uber die beantragte WEA hinaus bauliche Anlagen und Erschlie-
Rungsmalnahmen erforderlich werden (z.B. eine Mastanlage), so sind diese Ein-
griffshandlungen Uber die bestehende Genehmigung nicht abgedeckt und waren
daher gesondert und rechtzeitig vor Baubeginn bei der Unteren Naturschutzbehor-
de des Kreis Segeberg zu beantragen.

Die Lagerung und das Verbringen von anfallenden Bodenmassen auf Flachen au-
Rerhalb der Eingriffsflachen ist nicht zulassig. Entsprechende Malinahmen bedur-
fen einer gesonderten naturschutzrechtlichen Genehmigung (vgl. § 11a
LnatSchG).

Eine entsprechende Genehmigung der Verteilung der anfallenden Oberbodenmas-
sen auf der bzw. den umliegenden Ackerflachen - wie in dem LBP und dem Bo-
denschutzkonzept angedeutet - kann derzeit (noch) nicht erteilt werden und ist so-
mit auch nicht Bestandteil der beantragten Vorhabengenehmigung. Hierfur ist die
betroffene Flache auf Grundlage einer Bodenmassenbilanz in einem Lageplan
konkret darzustellen und die Eignung der Flache nachzuweisen. Hierfur ist ein ge-
sonderter naturschutzrechtlicher Antrag bei der unteren Naturschutzbehdorde zu
stellen. Die Antragsunterlagen hierzu wurden trotz mehrmaliger entsprechender
Nachforderung hierzu im Rahmen der vorliegenden Genehmigungsverfahren nicht
erganzt. Die Handlungen konnen daher nicht einkonzentriert werden

Im Zusammenhang mit Pflanz- und Ansaatarbeiten in der freien Natur ist gem.

§ 40 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG grundsatzlich nur die Ausbringung von Pflanzen in-
nerhalb ihrer Vorkommengebiete (= sog. ,gebietseigene Arten‘) zulassig. Bei Zuwi-
derhandlungen drohen die Buligeld- und Strafvorschriften der §§ 69ff BNatSchG.

KompensationsmalRnahmen durfen gem. § 9 Abs. 2 LNatSchG nur im Rahmen ei-
ner Genehmigung der unteren Naturschutzbehdrde beseitigt der verandert wer-
den.

Archéologisches Landesamt

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzuglich unmittelbar oder
uber die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehdrde mitzuteilen. Die Verpflich-
tung besteht ferner fur die Eigentumerin oder den Eigentimer und die Besitzerin
oder den Besitzer des Grundsticks oder des Gewassers, auf oder in dem der
Fundort liegt, und fir die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung
oder zu dem Fund gefuhrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die Gbrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal
und die Fundstatte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebli-
che Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflich-
tung erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
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8.1

8.2

9.1

10.

10.1

11.

Luftfahrtsicherheit

Bei Nichteinhaltung dieser Auflagen behalt sich die Luftfahrtbehdrde eine Prufung
gemal §315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefahrlichen Eingriff in den Luftverkehr
vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranderung der Leuchtstarke und-rich-
tung der Kennzeichnung einen gefahrlichen Eingriff in den Luftverkehr darstellt.-
Deutsche Telekom, Libeck.

Es besteht keine Verpflichtung seitens der Telekom Windenergieanlagen an das
offentliche Telekommunikationsnetz der Telekom anzuschlieRen. Gegebenfalls ist
dennoch die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und unter
Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenstrager mdglich. Hier-
zuist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenstra-
gers mit der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich.

Bundeswehr

Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhdhe von tber 100 m Gber Grund gem. § 14
LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung bedirfen, werden etwaige militarisch
flugbetriebliche Einwande/Bedenken Uber das Beteiligungsverfahren der zivilen
Luftfahrtbehorde geltend gemacht. Sofern hierbei Einwande geltend gemacht wer-
den, stellt dieser auch einen Verteidigungsbelang i. S. d. § 35 Absatz 3 S. 1 Bau-
gesetzbuch dar.

Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie

Sofern im Zuge des Vorhabens BaumalRnahmen erfolgen, wird fur Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort auf den NIBIS-Karten-
server verwiesen. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen
ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes
bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundigen/-untersu-
chungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemal der DIN
EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gultigen Fassun-
gen erfolgen.

Arbeitsschutz-

Die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord hat in diesem Ge-
nehmigungsverfahren die vorgelegten Antragsunterlagen nicht auf Konformitat mit
den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften gepruft. Die Einhaltung und Umsetzung
der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in der Eigenverantwortung des/der
Betreibers/Betreiberin bzw. des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin. Die einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhangig vom Genehmigungsbe-
scheid zu beachten und einzuhalten.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Der/die Arbeitgeber/in hat gemaR § 1 Arbeitssicherheitsgesetz fir eine sicherheits-
technische und arbeitsmedizinische Betreuung des eigenen Betriebs zu sorgen.

Der/die Arbeitgeber/in hat eine Gefahrdungsbeurteilung gemaf § 5 Arbeitsschutz-
gesetz durchzuflhren und das Ergebnis gemal} § 6 Arbeitsschutzgesetz zu doku-
mentieren. Dabei hat der/die Arbeitgeber/in neben den Anforderungen des Arbeits-
schutzgesetzes insbesondere die Regelungen der Arbeitsstattenverordnung, der
Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstoffverordnung zu beachten.

Der/die Arbeitgeber/in hat die eigenen Beschaftigten gemalk § 12 Arbeitsschutzge-
setz Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und ange-
messen zu unter-weisen. Es sollte ein Unterweisungsnachweis geflihrt werden.

Die vorgenannten Hinweise 1 - 3 gelten fur jede/jeden Arbeitgeber/in, der bzw. die
Beschaftigte mit Tatigkeiten im Rahmen der Errichtung des Betriebs und des Ru-
ckbaus beauftragt.

Fur die Errichtung und den Ruckbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung
zu bertcksichtigen. Auf die Vorankindigung gemalf § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemal § 2 Absatz 3 Bau-
stellenverordnung den/die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in ge-
mal § 3 Absatz 1 Baustellenverordnung sowie die Unterlage fur spatere Arbeiten
gemal §3 Absatz 2 Nr. 2 Baustellenverordnung wird hingewiesen. Die zustandige
Behorde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord.

Antragsunterlagen

Nachfolgend aufgeflihrte Unterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbeschei-
des:

Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl
0 Deckblatt 21.03.2024 1
Inhaltsverzeichnis 11.07.2024 8
1. Antrag
1.1 Antrag vom 12.12.2023 21.03.2024 |6
1.2 Kurzbeschreibung 21.03.2024 |7
1.3 Sonstiges 21.03.2024 1
1.3.1 Vollmacht 21.03.2024 1
1.3.2 Kostenlbernahmeerklarung 21.03.2024 1
1.3.3 Handelsregisterauszug 21.03.2024 1
2. Lageplane
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Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl

2.1 Topographische Karte 1:25.000 21.03.2024 |2

2.2 Grundkarte 1:5.000 21.03.2024 |2

23 Ubersichtsplan (Auszug aus der Liegenschaftskarte) {21.03.2024 |2
(§ 7 BauVorlO)

24 Lageplan (§ 7 BauVorlVO) 21.03.2024 |2

25 Bauzeichnungen (§ 8 BauVorlVO) 21.03.2024 |1

2.7 Auszug aus dem gultigem Flachennutzung oder Be- (21.03.2024 |2
bauungsplan oder Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB

2.8 Sonstiges

2.8.1 Abstande 21.03.2024 |1

28.2 Standort Potentialflache 21.03.2024 |1

2.8.3 Erschlielung o6ffentliche Stralle 21.03.2024 |1

284 Permanent und temporar genutzte Flachen 21.03.2024 |1

2.8.5 Abstande zu Medien und Stralien 21.03.2024 |1

3. Anlage und Betrieb

3.1 Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen techni- {11.07.2024 |2
schen Einrichtungen und Nebeneinrichtungen sowie
der vorgesehenen Verfahren

3.1.1 Technische Beschreibung Enercon Windkraftanlage |21.03.2024 |14
E-160 EP5 E3 R1/5660 kW

3.1.2 Technische Daten Enercon Windkraftanlage E-160 |21.03.2024 |2
EB5 E3 R1/5560 kW

3.1.3 Technisches Datenblatt General Design Conditions |21.03.2024 |3
Enercon Windkraftanlage E-160 EP5 E3 R1/5560 kW

3.2 Angaben zu verwendeten und anfallenden Energien |21.03.2024 |1

3.2.1 Technische Beschreibung Eigenbedarf 21.03.2024 |13

3.3 Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebs- |21.03.2024 |1
einheiten — Ubersicht

3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwas- |21.03.2024 |6
ser und Abfall und deren Stoffstromen

3.5.1 Sicherheitsdatenblatter der gehandhabten Stoffe 21.03.2024 |1
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Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl
3.5.1.1  |Renolin Unisyn CLP 220 21.03.2024 |10
3.5.1.2 |Renolin CKG 68 21.03.2024 |10
3.5.1.3 [Midel 7131 21.03.2024 |5
3.5.1.4 |[Kliberplex AG 11-461 21.03.2024 |26
3.5.1.5 |Carter SG 220 21.03.2024 |16
3.5.1.6 |HHS 2000 500ML 21.03.2024 |16
3.5.1.7 |MOBIO SHC GEAR 460 21.03.2024 |13
3.5.1.8 |Goracon Special Trac Oil Gto 68 21.03.2024 (10
3.5.1.9 |MOBIL SHC 632 21.03.2024 |14
3.5.1.10 |Klberplex BEM 41-141 21.03.2024 |20
3.7 Maschinenzeichnungen 21.03.2024 |1
3.7.1 Ansichtszeichnung 21.03.2024 |1
3.7.2 Gondelabmessungen 21.03.2024 1
3.7.3 Gondelquerschnitt 21.03.2024 |1
3.9 Sonstiges 21.03.2024
3.91 Technische Beschreibung Fundamente 21.03.2024 1
3.9.2 Technische Beschreibung Turm 21.03.2024 |1
3.9.3 Technische Beschreibung Netzanschlussvariante 21.03.2024 |16
Standard 6 — Transformator in der Gondel
3.9.4 Technische Beschreibung Befeuerung und farbliche |21.03.2024 (10
Kennzeichnung
3.9.5 Technisches Datenblatt Betriebsmodus 0 s 11.07.2024 |15
3.9.6 Technisches Datenblatt Okavband Betriebsmodus 0 |{11.07.2024 (8
s
3.9.7 Technisches Datenblatt Leistungsoptimierte Schall- [11.07.2024 |50
betriebe
3.9.8 Technisches Datenblat Oktavbandpegel leistungsop- |11.07.2024 |15
timierter Schallbetrieb
3.9 Technische Mitteilung Einspeisemanagement (Eis- |11.07.2024 |1
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Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl
Man)
4. Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich [21.03.2024 |1
der Anlage
4.5 Betriebszustand und Schallemissionen 21.03.2024 1
4.6 Quellenplan Schallemissionen/Erschutterungen 21.03.2024 1
4.6.1 Schalltechnisches Gutachten vom 10.11.2023 T & H |{21.03.2024 |61
Ingenieure GmbH
4.6.2 Technisches Datenblatt Betriebsmudus 0 s 21.03.2024 |15
4.6.3 Techtnisches Datenblatt Oktavbandpegel Betriebs- |21.03.2024 |8
modus 0 s
4.7 Sonstige Emissionen 21.03.2024 |1
4.7.1 Schattenwurfgutachten vom 10.11.2023 T & H Inge- |21.03.2024 |116
nieure
4.10 Sonstiges 21.03.2024 |1
5. Messung von Emissionen, Immissionen und Emissi-
onsminderung
5.1 Vorgesehene Mallnahmen zum Schutz vor und zur |21.03.2024 |1
Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen,
insbesondere zur Verminderung der Emissionen so-
wie zur Messung von Emissionen und Immissionen
5.1.1 Techn. Beschreibung Verminderung von Emissionen {21.03.2024 |1
7. Arbeitsschutz
7.1 Vorgesehene MalRnahmen zum Arbeitsschutz 21.03.2024 |1
711 Arbeitsschutz beim Aufbau von Windenergieanlagen |21.03.2024 |1
7.1.2 Technische Beschreibung Einrichtungen zum Ar- 21.03.2024 |5
beits-, Personen- und Brandschutz
713 Flucht- und Rettungsplan 21.03.2024 |1
71.4 Notrufaushang 21.03.2024 |1
7.1.5 Baustellenordnung 21.03.2024 |5
7.1.6 Arbeitsschutz- und Notfallkonzept 21.03.2024 |6
7.6 Sonstiges 21.03.2024 1
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Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl

7.6.1 Technische Beschreibung Aufstiegshilfe 21.03.2024 |4

7.6.2 Technische Beschreibung Wartung Ausstiegshilfe 21.03.2024 |5

7.6.3 EG Konformitatserklarung Aufstiegshilfe EI1 V2.0 21.03.2024 |2

7.6.4 Rettungskonzept Aufstiegshilfe 21.03.2024 |16

7.6.5 Logaer Beschreibung und Gebrauchsanleitung der {21.03.2024 |19
Sicherheitssteigleiter und des Zubehors

8. Betriebseinstellung 21.03.2024

8.1 Vorgesehene Malinahmen fiir den Fall der Betriebs- |21.03.2024 |1
einstellung (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

8.1.1 Maflnahmen nach Betriebseinstellung 21.03.2024 |1

8.1.2 Rickbaukostenschatzungen 2020 21.03.2024 |2

8.2 Sonstiges 21.03.2024 |1

8.2.1 Ruckbauverpflichtung 21.03.2024 |2

9. Abfalle

9.1 Vorgesehene Mallnahmen zur Vermeidung, Verwer- |21.03.2024 |2
tung oder Beseitigung von Abfallen

9.5 Sonstiges 21.03.2024 |1

9.5.1 Datenblatt Abfallmengen Aufbau Enercon EP5 21.02.2024 |1

9.5.2 Abfallentsorgung Stellungnahme 21.03.2024 |1

9.5.2 Herstellererklarung zur Asbestfreiheit 21.03.2024 |1

10. Abwasser

10.1 Allgemeine Angaben zur Abwasserwirtschaft 21.03.2024 |2

10.12 Niederschlagsentwasserung 21.03.2024 |1

11 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

11.1 Beschreibung wassergefahrdender Stoffe/Gemische, (21.03.2024 |3
mit denen umgegangen wird

11.7 Anlagen zur Zurlickhaltung von mit wassergefahr-  |21.03.2024 |1
denden Stoffen/Gemischen verunreinigtem Ldsch-
wasser (Léschwasser-Ruckhalteeinrichtungen)

11.8 Sonstiges
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Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl

11.8.1 [Technische Beschreibung zu wassergefahrdenden |21.03.2024 |20
Stoffen

11.8.2  |Herstellerinformationen zu Abfall 21.03.2024 |1

12. Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz 21.03.2024

12.0 Bauordnungsrechtliche Antragsunterlagen 21.03.2024 |1

12.1 Bauantrag/Bauantrag im vereinigten Verfahren/An- (21.03.2024 |4
zeige der Anlagen/Vorlagen in der Genehmigungs-
freistellung

12.2 Baubeschreibung

12.3a Baubeschreibung fiir gewerbliche Bauvorhaben 21.03.2024 |5

12.4 Bauvorlagenberechtigung nach § 65 BauVorlVO 21.03.2024 |2

12.5 Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVorlVO-SH= [21.03.2024 |1

12.5.1  |Technische Beschreibung Brandschutz Enercon 21.03.2024 |6
Windenergieanlagen EP5

12.5.2 |Allgemeines Brandschutzkonzept 21.03.2024 (24

12.5.3 |Feuerwehrplan schriftlich 21.03.2024 |1

12.5.4 |Feuerwehrplan Entwurf 21.03.2024 |1

12.6 Standsicherheitsnachweis (§ 10 BauVorlVO) 21.03.2024 1

12.6.1 |Gutachterliche Stellungnahme zur Standorteignung |21.03.2024 |35

12.6.2 |Baugrundgutachten vom 18.12.2023 GSB Grund- 21.03.2024 |19
bauingenieure GmbH

12.6.3 |Zusammenstellung der typengepriften Dokumentati- |21.03.2024 [133
onen Enercon TUV Nord

12.7 andere bautechnische Nachweise (§ 12 BauVorlVO |21.03.2024 |1
SH)

12.7.a |Technische Spezifikation Geotechnischer Entwurfs- |21.03.2024 |23
bericht

12.8 Angaben uber die gesicherte Erschlielung 21.03.2024 1

12.8.1  |Flurstlcksliste Anlagenstandorte 21.03.2024 1

12.8.2 |Flurstlcksliste Abstandsflachen 21.03.2024 1

12.8.3  |Flurstucksliste Zuwegung 21.03.2024 |1
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Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl

12.9 Sonstiges 21.03.2024 |1

12.9.1  |Grenzabstandsberechnung 21.03.2024 |1

13. Natur, Landschaft und Bodenschutz

13.5 Sonstiges 21.03.2024 |1

13.5.1 [Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) vom 21.03.2024 |88
01.03.2024

13.5.2 |Landschaftspflegerischer Begleitplan — Erganzung |11.07.2024 |6
vom 12.06.2024

13.5.3 |Erklarung zu Gewasserkreuzungen 21.03.2024 |1

14. Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)

14.4 Sonstiges

14.4.1 |Erklarung zu § 6 Windenergieflachebedarfsgesetz 11.07.2024 1
(WindBG)

16. Anlagenspezifische Antragsunterlagen

16.1.1  |Windkraftanlagen: Standort der Anlagen 21.03.2024 |1

16.1.2 |Windkraftanlagen: Raumordnung/Zielabweichung/  |21.03.2024 |1
Regionalplanung

16.1.3 |Windkraftanlagen: Sicherheitstechnische Einrichtun- |21.03.2024 |1
gen und Vorkehrungen

16.1.3.1 |Technische Beschreibung Anlagensicherheit 21.03.2024 |10

16.1.3.2 |Technische Beschreibung Blitzschutz 21.03.2024 |16

16.1.3.3 |Technische Beschreibung Eisansatzerkennung 21.03.2024 |12

16.1.4 |Windkraftanlagen: Standsicherheit 21.03.2024 1

16.1.5 |Windkraftanlagen: Anlagenwartung 21.03.2024 |1

16.1.5.1 |Technische Spezifikation Zuwegung und Baustellen- {21.03.2024 (10
flachen

16.1.6  |Windkraftanlagen: Zuwegung, Kabelverbindung 21.03.2024 |1

16.1.6.1 |Technische Spezifikation Zuwegung und Baustellen- |21.03.2024 |34
flachen

16.1.7 |Windkraftanlagen: Kennzeichnung von Luftfahrthin- |21.03.2024 |1
dernissen
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Nr. Benennung Eingang am |Seitenzahl

16.1.7.1 |Mitteilung eines dauerhaften Luftfahrthindernisses  |21.03.2024 |2

16.1.7.2 |Lageplan Luftfahrthindernis 21.03.2024 |1

16.1.7.3 |Ansichtszeichnung Hybridturm 21.03.2024 |10

16.1.7.4 | Technische Beschreibung Befeuerung und farbli-{21.03.2024 {10
che Kennzeichnung

16.1.8 |Windkraftanlagen: Abstande/ErschlieBung (pro |23.04.2024 |2
Anlage aus 16.1.1 ein Formblatt 16.1.8

B Begriindung
| Sachverhalt / Verfahren

1. Antrag nach § 4 BImSchG

Die Firma Denker & Wulf AG, Windmuhlenberg in 24814 Sehestedt hat mit Datum
vom 21. Dezember 2023 beim Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landli-
che Raume Schleswig-Holstein den Antrag auf eine Neugenehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb einer Windkraftanlage gestellt.

Der vorgesehene Standort der ortsfesten Anlage befindet sich auf dem Grund-
stlck in 23824 Damsdorf, Gemarkung Damsdorf, Flur 7, Flurstick 17/5.

Mit der beantragten Genehmigung sollen folgende MalRnahmen realisiert werden:
» Herstellung der und Stellflachen

*  Errichtung einer WKA mit Flachfundament

* Einrichtung der Kranstellflachen

» Einrichtung eine bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung

Die Wege der ErschlieBung zu den WKA wird nach neuer Rechtsauffassung nicht
mehr in die Anlagengenehmigung der WKA einkonzentriert. Aufgrund der zeitli-
chen Dauer des Verfahrens war die entsprechende Prufung der ErschlieBungswe-
ge zur Anlage aber schon abgeschlossen und ist in diesem Ausnahmefall Be-
standteil der Anlage. Bei jedweger Anderung der ErschlieBungswege nach Geneh-
migung ist ein entsprechender Antrag bei der zustandigen Bau- bzw. Naturschutz-
behodrde zu stellen.
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2.1

Genehmigungsverfahren

Die beantragte Errichtung und der Betrieb der Windkraftanlage am oben angege-
benen Standort bedarf einer Genehmigung nach § 4BImSchG, da das Vorhaben in
besonderem Male geeignet ist, schadliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen
oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefahrden, er-
heblich zu benachteiligen oder erheblich zu belastigen.

Bei der beantragten Anlage handelt es sich um eine Anlage zur Nutzung von
Windenergie mit einer Gesamthohe tber 50 m und weniger als 20
Windkraftanlagen.

Sie fallt daher unter die Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV, so dass gemaf
§ 2 Absatz 1 Nr. 2 der 4. BImSchV ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren
(ohne Offentlichkeitsbeteiligung) gemank § 19 BImSchG durchgefihrt wurde.

Gemal § 2 Nummer 3 der Landesverordnung Uber die zustadndigen Behérden
nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienuber-
greifenden Vorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LfU die zu-
stéandige Behorde fur die Durchfuhrung des Genehmigungsverfahrens.

UVP-Pflicht

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben nach Nummer
1.6.3 der Anlage 1 zum Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG).

Am 3. Marz 2023 verabschiedete der Bundestag den § 6 des Windenergieflachen-
bedarfsgesetzes (WindBG) als Teil der Novelle zum Raumordnungsgesetz (ROG).
Dieser Schritt wurde auf der Grundlage der EU-Notfallverordnung (EU-Verordnung
2022/2577) unternommen, welche darauf abzielt, die Verfahren zur Entwicklung
erneuerbarer Energien zu beschleunigen.

Die Anwendbarkeit des § 6 WindBG hangt von folgenden Kriterien ab:

1. Bei der planerischen Festlegung des Windenergiegebiets muss eine
Umweltprifung gemal § 8 des Raumordnungsgesetzes oder § 2 Absatz 4 des
Baugesetzbuchs durchgefuhrt worden sein. Diese Anforderung ist durch die
verbindliche Einfuhrung der EU-Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001 und
die Umsetzung in deutsches Recht im Jahr 2004 durch die Novellierung des
UVPG festgelegt worden.

2. Das Windeignungsgebiet darf nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem
Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark liegen und

3. die Flachen mussen vertraglich gesichert sein.

Bei Vorliegen dieser genannten Bedingungen ist gemaf § 6 Absatz 1 Satz 1
WindBG keine Anwendung des Umweltvertraglichkeitsgesetzes (UVPG) erforder-
lich. Somit entfallt sowohl die Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprufung
(UVP) als auch einer UVP-Vorpriufung auf Genehmigungsebene gemal} den Be-
stimmungen des UVPG.
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2.2

2.3

Die Voraussetzungen fir die Anwendung des § 6 WindBG liegen fir das beantrag-
te Vorhaben vor, sodass eine Prifung nach den Vorgaben des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeitsprufung entfallt.

Erfordernis einer Vertraglichkeitsprifung nach § 34 BNatSchG

Nach § 34 Absatz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Vertrag-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn
sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Projekten geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeintrachtigen.

Fir die FFH-Vertraglichkeit sind nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die
sich auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets und die fiir sie malRgeblichen Be-
standteile auswirken kdnnen.

Bei der beantragten Anlage ist eine Vertraglichkeitsprifungnach § 34 BNatSchG
nicht erforderlich, da durch das beantragte Vorhaben keine erheblichen zusatzli-
chen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Natura 2000-Gebiete sind aufgrund
der gréfken Entfernung nicht direkt betroffen. Zudem sind erhebliche Beeintrachti-
gungen der Schutzziele, Lebensraumtypen und geschutzten Arten auszuschlie-
Ren, sodass keine negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der Gebiete zu
besorgen sind.

Eine Vertraglichkeitsprifung ist nicht erforderlich.
Behodrdenbeteiligung

Nach Prifung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollstandigkeit wurden ge-
maf § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11 der Verordnung Uber das Genehmigungs-

verfahren (9. BImSchV) von folgenden Behdrden, deren Aufgabenbereiche durch

das Vorhaben berlhrt werden, Stellungnahmen zum Genehmigungsantrag einge-
holt:

+ Kreis Segeberg mit den Fachbereichen:
— Bauaufsicht,
— Brandschutz,
— Wasser, Boden, Abfall
— Naturschutz,
— Kreisstral’e, Radwege und Brucken
— Denkmalschutz,

* Gemeinde Damsdorf Uber das Amt Bornhdved

* Obere Naturschutzbehoérde — Artenschutz Windkraft

* Gewasserpflegeverband Tensfelder Au-Schmalensee

» Landesbetrieb Strallenbau u. Verkehr S-H, Dezernat Luftfahrt, Kiel

* Bundesamt flr Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Bonn

* Archaologisches Landesamt, Schleswig, als Obere Denkmalschutzbehorde
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» Staatliche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord, Standort Liibeck

Landesbetrieb fur StralRenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein
Niederlassung Lubeck;

* FernstraRenbundesamt

* Bundesnetzagentur

« Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie
» Untere Forstbehdrde, AuRenstelle Neumunster
 TenneT TSO GmbH

* Deutsche Telekom Technik GmbH, Libeck

* Deutsche Telekom Technik GmbH, Bayreuth

» Ericsson Service GmbH

« Dataport Kiel.
! Sachprufung

Die Voraussetzungen fiur die Erteilung der beantragten Genehmigung sind in

§ 6 BImSchG aufgefihrt. Danach muss die Erfullung der sich aus § 5 BImSchG
und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsvorschrift ergebenden
Pflichten sichergestellt sein und es durfen keine anderen 6ffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der An-
lage entgegenstehen.

1. Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG

Zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt ist im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens gepriift worden, ob die sich aus § 5
BImSchG ergebenden Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger An-
lagen erflllt werden.

1.1 Schutz- und Abwehrpflicht vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen flr die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft, das heil3t, Verhinderung von konkret bzw. beleg-
bar schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG)

Nach § 3 BImSchG sind schadliche Umwelteinwirkungen ,Immissionen, die nach
Art, Ausmal’ oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeizufuhren®.

Bei dem beantragten Vorhaben sind dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die
in Form von Schallimmissionen, periodischem Schattenwurf und Turbulenzen
auftreten.
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Die Anforderungen gemaf § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG sind erfullt, wenn
durch die eingereichten Unterlagen dargelegt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt ist, dass von der Anlage keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erheblichen Belastigungen fur die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kénnen.

Die Auflage 2.2.1 dient der rechtzeitigen Information der zustandigen Behorde, da-
mit im Falle einer Stérung des Betriebes frihzeitig geeignete Mallnahmen ergriffen
werden kdonnen und somit die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ge-
schutzt werden.

Das alleinige Ansprechen von Alarm-, Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen ohne
einen Stoffaustritt, Schadensfall oder ahnlichem 16st in der Regel noch keine Mel-
depflicht aus.

Schall

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft durch schadliche Umwelt-
einwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nr. 1 BImSchG) durch Gerausche sind die Vorgaben
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) maf3geblich. Au-
Rerdem ist der Erlass des MELUND vom 19.05.2025 zur Einfuhrung der aktuellen
LAlI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in Schleswig-
Holstein zu beachten.

Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen in der Umgebung der hier
genehmigten Windkraftanlage ist die Schallimmissionsprognose (23-163-GBD-01)
vom 10.11.2023, T&H Ingenieure GmbH, 28717 Bremen.

Hinsichtlich der Gebietseinstufung und des damit verbundenen Schutzniveaus der
mafgeblichen Immissionsorte sowie der Teilbeurteilungspegel der Windkraftanla-
ge an den Immissionsorten wird auf die vorgenannte Schallimmissionsprognose
verwiesen.

Danach sind tagsuber die Teilbeurteilungspegel beim Betrieb der genehmigten
Enercon E-160 EP5 E3 R1/5560 kW mit dem von Enercon fir leistungsoptimierten
Betrieb mit 5560 kW angegebenen maximalen immissionswirksamen Schallleis-
tungspegel von LWA gleich 106,8 dB(A) eingehalten. Fir die Tageszeit war daher
keine Betriebsbeschrankung festzusetzen.

Ausweislich der Schallimmissionsprognose kann die Nichtlberschreitung der IRW
von 40 und 45 dB(A) zur Nachtzeit an den mal3geblichen Immissionsorten mit der
schalloptimierten Betriebsweise Mode NR VIII s der WKA erreicht werden.

An den maldgeblichen Immissionsorten lag der Teilbeurteilungspegel um mindes-

tens 10 dB(A) unter dem IRW und war somit gemaf Ziffer 2 des Erlasses zur Ein-
fuhrung der LAI-Hinweise vom 19.05.2025 irrelevant oder die IRW wurden einge-

halten (IRW bei IO 7 wurde um 1 dB Uberschritten).
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Daher wurde der Betrieb der Windkraftanlage fir die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr
auf die unter der Inhaltsbestimmung 1.2.1 genannte Drehzahl und Leistung sowie
den Betriebsmodus und die dort aufgefuhrten Oktavschallleistungspegel LWA, Okt
begrenzt. Die Festsetzung der Oktavschallleistungspegel LWA, Okt erfolgte auf
Grundlage der in der Schallimmissionsprognose verwendeten LWA, Okt.

Bei der Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren war die obere
Vertrauensbereichsgrenze mit einem Vertrauensniveau von 90 % mit einer Mess-
unsicherheit von oR gleich 0,5 dB und einer Unsicherheit des Prognosemodells
von oProg gleich 1,0 dB durch einen Zuschlag von insgesamt

1,28V0%,,,+05=1,43dB

zu berucksichtigen. Auf die Unsicherheit der Serienstreuung wurde in der Berech-
nung verzichtet, da gemal} Auflage 2.2.2 eine Abnahmemessung der Windkraftan-
lage erfolgt.

Unter der Inhaltsbestimmung 1.2.1 wird festgelegt, dass es sich weiterhin um einen
genehmigungskonformen Betrieb handelt, wenn entsprechend nachgewiesen
wird, dass trotz Uberschreitung einer oder mehrerer der festgesetzten Oktav-
schallleistungspegel LWA, Okt die prognostizierten A-bewerteten Immissionspegel
nicht Uberschritten werden.

Gemal der LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen
(WKA) vom 30. Juni 2016 muss die betreffende Windkraftanlage bis zur Abnah-
memessung mit einer weiteren Reduzierung von Drehzahl und Leistung betrieben
werden.

Laut LAI-Hinweisen soll bei noch nicht vermessenen WKA eine Unsicherheit von 3
dB bericksichtigt werden. Dies wird vorliegend nur dadurch dadurch erreicht, dass
die WKA bis zur Nachvermessung nachts abgeschaltet werden muss bzw. nur so-
lange, bis eine Vermessung dieses Anlagentyps in der genehmigten Betriebsweise
inklusive des Zuschlags fur eine Serienstreuung von 1,2 dB(A) eine Einhaltung der
ursprunglich prognostizierten Beurteilungspegel zeigt (siehe Inhaltsbestimmung
[.2.2). Aufgrund der nur sehr knappen Einhaltung der Immissionsrichtwerte an
mehreren Immissionsorten, wird diese Forderung auch fir die Enercon E-160 auf-
rechterhalten.

Zur Uberpriifung, ob die in der Genehmigung auf Grundlage der Schallimmissions-
prognose festgesetzten Oktavschallleistungspegel fur die hier genehmigte Wind-
kraftanlage tatsachlich nicht berschritten werden, bedarf es daher der Abnahme-
messung als Schallleistungsmessung. Die Auflage 2.2.2 legt die konkretisierenden
Anforderungen an die Abnahmemessung gemal der LAI-Hinweise zum Schallim-
missionsschutz bei WKA in Verbindung mit der Technischen Richtlinie fir Wind-
kraftanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtlinie TR1)
fest. Gemal der LAI-Hinweise ist der Betriebsbereich mindestens so zu wahlen,
dass die Windgeschwindigkeit erfasst wird, in der der maximale Schallleistungspe-
gel erwartet wird.
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Nach TR1 liegt dieser im Regelfall bei einer Windgeschwindigkeit bis zu zehn Me-
ter/Sekunde in zehn Meter HOhe. Unter der MalRgabe, dass die Messung den ma-
ximalen Schallleistungspegel erfassen muss und die TR1 hier nur den Regelfall
abbildet, sind von den zuvor genannten Regelungen auch Messungen von Wind-
geschwindigkeiten Uber zehn Meter/Sekunde in zehn Meter Hohe gedeckt.

Koénnen die hdochsten Oktavschallleistungspegel im Einzelfall erst bei Windge-
schwindigkeiten Uber zehn Meter/Sekunde in zehn Meter Hohe ermittelt werden,
sind Abnahmemessungen daher auch bei hoheren Windgeschwindigkeiten zur
Uberpriifung der Einhaltung der festgesetzten Oktavschallleistungspegel erforder-
lich.

Die Begrenzung der Messunsicherheit soll Messungen unter storenden Bedingun-
gen, welche das Ergebnis einer Messung verfalschen, von vornherein verhindern.
Nach dem Stand der Technik betragt die Messunsicherheit bei einer Nachweis-
messung durchschnittlich 0,7 dB. Die Messunsicherheit wurde auf 1,0 dB be-
grenzt, da Messungen mit einer Unsicherheit oberhalb dieses Wertes nicht mehr
geeignet sind, eine verlassliche Aussage Uber die festgelegten Oktavschallleis-
tungspegel zu treffen.

Die Auflage 2.2.4 ist zur Regelung des Nachweises eines genehmigungskonfor-
men Betriebs trotz Uberschreitung der gemessenen Oktavschallleistungspegel er-
forderlich. Hierfur stellt die Nichtiberschreitung der Immissionspegel des Progno-
segutachtens das hoherwertigere Kriterium dar. Die Teilbeurteilungspegel an den
Immissionsorten, die durch die Neuberechnung mit den Ergebnissen der Abnah-
memessung ermittelt werden, durfen die Teilbeurteilungspegel des Prognosegut-
achtens der Antragsunterlagen nicht Uberschreiten.

In den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei WKA wurden Regelungen
zur Tonhaltigkeit getroffen, die in die Auflage 2.2.5 Gbernommen wurden. Dadurch
wird sichergestellt, dass es nicht zu erheblichen Belastigungen durch tonhaltige
Gerausche kommt.

Der nachtliche Immissionsrichtwert wird bereits durch den bestimmungsgemafen
Betrieb der Windkraftanlage und unter Berucksichtigung anderer relevanter Quel-
len (z. B. weitere Anlagen) ausgeschopft. Dies bedeutet, dass eine Zunahme der
Emissionen zu einer immissionsrelevanten Uberschreitung beitragen wiirde. Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn durch Abweichungen vom Regelbetrieb im-
missionsrelevante ton- oder impulshaltige Gerausche entstehen. Nach A.3.3.5 und
A. 3.3.6 TA Larm sind flr immissionsrelevante ton- oder impulshaltige Gerausche
Zuschlage zur Bestimmung des Beurteilungspegels erforderlich (z. B. mindestens
drei dB bei Tonhaltigkeit). Zudem entspricht dies Betriebsgerausch nicht dem
Stand der Technik, weshalb auch unter Bertcksichtigung des Vorsorgegrundsat-
zes gemal § 5 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG die Windkraftanlage bei Auftreten ton-
oder impulshaltiger Gerausche nachts abzuschalten ist (siehe Auflage 2.2.6).
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Der Betrieb von Windkraftanlagen tragt nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund
der Abstande zu Wohnraumen nicht zu einer Uberschreitung von Richtwerten fiir
tieffrequente Gerausche bei. Auch gibt es kein anerkanntes Prognoseverfahren
zur Bewertung von tieffrequenten Gerauscheinwirkungen in benachbarten Innen-
raumen. Tieffrequente Gerausche kénnen daher gemaf TA Larm nur durch Mes-
sungen nach der DIN 45680 bei bestehenden Anlagen ermittelt werden.

Sollte es zu Beschwerden Uber tieffrequente Gerausche von der Windkraftanlage
kommen, stellt die Auflage 2.2.7 sicher, dass eine Uberschreitung der Anhaltswer-
te des Beiblattes 1 zu DIN 45680 unzulassig ist und unverzuglich zur Einhaltung
der Genehmigungsvoraussetzungen auf Kosten des Betreibers beseitigt werden
muss.

Unter nachstgelegene Gebaude kommen insbesondere die in Betracht, die sich im
Bereich der in der Schallimmissionsprognose genannten Immissionsorte befinden.

Die mit diesen Auflagen vorgegebenen Pflichten zur Aufzeichnung der Betriebs-
zustande sind zur Sicherstellung der Nichtiberschreitung der IRW an den Immissi-
onsorten erforderlich, da nur diese eine regelmaRige Uberprifbarkeit der geneh-
migten Betriebszustande ermdglichen. So korreliert das Schallemissionsverhalten
einer Windkraftanlage mit der Leistung, der Rotordrehzahl und der Windgeschwin-
digkeit. Diese werden beim Betrieb der Windkraftanlage messtechnisch erfasst.
Die Schallemissionen hingegen werden nicht permanent gemessen und aufge-
zeichnet.

Die Begrenzung der Leistung und Drehzahl der Windkraftanlage, um die Nicht-
uberschreitung der festgesetzten Oktavschallleistungspegel sicherzustellen, be-
darf zur Gewahrleistung der Genehmigungsvoraussetzungen auch deren Uber-
prifbarkeit. Dieses wird Uber eine Aufzeichnungs- und Ubermittlungspflicht an die
zustandige Uberwachungsbehdrde erreicht und stellt hier den geringstméglichen
Aufwand dar. Des Weiteren sind die Daten dauerhaft fur die Lebensdauer der
WKA bereit zu halten um die Abschaltungen der WKA nachvollziehen zu konnen.

Die Vorgabe, einheitliche Mittelungszeitraume zu verwenden, bedeutet, dass bei-
spielsweise der Leistungsertrag, der mit Zehn-Minuten-Mittelwerten in die Leis-
tungskurve eingeht, auch im Protokoll mit Zehn-Minuten-Mittelwerten angegeben
wird.

Optische Immissionen

Die Schattenwurfberechnung der T&H Ingenieure GmbH. KG, 28717 Bremen, vom
10.11.2023, hat eine Uberschreitung der LAI-Richtwerte an verschiedenen Immis-
sionsorten ermittelt. Es wurde eine Abschaltung der WKA bei Uberschreitung der
Richtwerte beantragt. Durch Auflage ist sichergestellt, dass die WKA keinen zu-
satzlichen Beitrag oberhalb der Richtwerte zum periodischen Schattenwurf leisten
wird.
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Die Richtwerte sind von der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft flr Immissions-
schutz (LAI) empfohlen. Der Einwirkbereich ist durch den Gutachter der Schatten-
wurfprognose ermittelt worden. Die Protokolle sind Uber den Zeitraum eines Jah-
res aufzubewahren, da der Richtwert von acht Stunden einen Beurteilungszeit-
raum von zwoOIf Monaten aufweist. Die Protokollierung ist notwendig fur die Be-
weissicherung. Ohne Protokollierungspflicht ware die Auflage nicht Gberwachbar.

Die Auflage 2.2.11 soll sicherstellen, dass Fehlfunktionen und Ursachen durch
eine unabhangige sachverstandigende Stelle schnell und wirksam erkannt und
weitere Uberschreitungen durch Schattenwurf verhindert werden.

Turbulenzen

Die Standsicherheit in Bezug auf die Turbulenzeinwirkungen im Nachlauf der ge-
nehmigten WKA ist aufgrund der gutachterlichen Prognoserechnung der TUV Nord
EnSys GmbH & Co. KG vom 05.10.2023 nachgewiesen worden.

Die Berechnungen ergaben, dass der Einfluss der hier genehmigten WKA auf eine
benachbarte WKA so grof} ist, dass es hierdurch zu einer signifikanten Erhéhung
der effektiven Turbulenzintensitat an der benachbarten Anlage kommt. Um diesen
Einfluss auszuschliel3en, muss die hier genehmigte Anlage beim Auftreten der ent-
sprechenden Nachlaufsituationen abgeschaltet werden. Dies wurde durch die In-
haltsbestimmung 2.4 festgelegt.

Eine schadliche Umwelteinwirkung im Sinne einer erheblichen Belastigung oder
eines erheblichen Nachteils ist unter Berucksichtigung der Betriebsbeschrankung
nicht zu erwarten. Die Anforderungen der DIBt-Richtlinie (Deutsches Institut fur
Bautechnik) bzgl. Turbulenzen werden eingehalten, so dass diesbezuglich die
Standsicherheit gewahrleistet ist.

1.2 Vorsorgepflicht gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belastigungen, insbesondere durch die dem Stand der
Technik und der Besten verfligbaren Technik entsprechenden MalRnahmen, das
heillt vorbeugende Mallinahmen gegen die Entstehung potentiell schadlicher Um-
welteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG)

Eiswurf

Der moglichen Gefahrdung durch Eiswurf von der WKA wird durch eine Abschal-
tung bzw. Trudelbetrieb (1-3 U/min) der WKA vorgebeugt. Die Anlagensteuerung
erkennt einen Eisansatz anhand des Missverhaltnisses von Einspeiseleistung und
Windgeschwindigkeit in Nabenhdhe oder/und anhand einer durch Sensoren fest-
gestellten Unwucht. Bei dieser WKA wird zusatzlich das Wolffel-System installiert.
Die WKA lauft erst wieder an, wenn das System eine Eisfreiheit signalisiert.

Die Anforderungen gemaf} § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG sind durch den
Stand der Technik erfullt.
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1.3

1.4

1.5

Abfallvermeidung, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflichten
(§ 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG
so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzni-
veaus fur die Umwelt insgesamt Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle
verwertet und nicht zu verwertenden Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt werden.

Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht mdglich
oder nicht zumutbar ist. Die Vermeidung ist unzulassig, soweit sie zu nachteilige-
ren Umweltauswirkungen fihrt als die Verwertung. Die Verwertung und Beseiti-
gung von Abfallen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
und den sonstigen fir die Abfalle geltenden Vorschriften.

Die Antragstellerin hat im Antrag dargestellt, dass die bei den Service-Arbeiten an-
fallenden Abfalle ordnungsgemal} entsorgt werden. Somit ist sichergestellt, dass
eine Uberpriifung der Entsorgung anhand der Entsorgungsbelege durchgefiihrt
werden kann.

Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4
BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur
Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt Energie
sparsam und effizient verwendet wird.

Abwarme

Durch die WKA wird elektrische Energie erzeugt. Anfallende prozessbedingte Ab-
warme kann nicht weiter genutzt werden.

Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der Anla-
ge oder dem Anlagengrundstlck keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervor-
gerufen werden kénnen (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

Durch die Bedingung 1.1 ist zusatzlich sichergestellt, dass nach einer moglichen
Betriebseinstellung die Anlage ordnungsgemal} zuruckgebaut wird.

Mit den in den Antragsunterlagen beschriebenen MaRnahmen nach eventueller
Betriebseinstellung ist sichergestellt, dass von der Anlage oder dem Anlagen-
grundstlick keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kénnen.

Betriebseinstellung und Ruckbau

Im Falle der Betriebseinstellung ist die Windkraftanlage (WKA) zeitnah zu demon-
tieren, das Fundament zuruckzubauen und der ursprungliche Zustand wiederher-
zustellen.
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3.1

Dies wird durch eine Bedingung, die sich an die Betreiberin richtet, sichergestellit.
Die Hohe der Sicherheitsleistung bestimmt sich aus 4 % der Gesamtinvestitions-
kosten (einschliellich Mehrwertsteuer) zuzuglich 40 % Kostensteigerung fur einen
Betriebszeitraum von 20 Jahren. Eine Anrechnung noch zu verwertender Reststof-
fe erfolgt nicht. In diesem Fall wurden die Gesamtinvestitionskosten durch das
Landesamt fir Umwelt korrigiert. Die Festlegung erfolgte aufgrund einer landes-
weiten Erhebung der Gesamtinvestitionskosten.

Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist weiterhin zu prufen, ob sichergestellt
ist, dass die Erfullung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.

Die Anlage fallt nicht unter den Bereich einer nach § 7 BImSchG erlassenen
Rechtsverordnung.

Andere offentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften
und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht
entgegenstehen.

Die Beteiligung der Behorden, deren Belange durch das Vorhaben berlthrt wer-
den, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Bei Einhaltung der mitgeteilten Nebenbestimmungen stehen andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes nicht entgegen.

Bauplanungsrechtliche Zulassigkeit

Das beantragte Vorhaben ist gemalf} § 35 Absatz 1 Nummer 6 Baugesetzbuch
(BauGB) als privilegiertes Vorhaben im Au3enbereich einzustufen.

Die Erschlieung ist gesichert.

Fir das geplante Vorhaben hat die Gemeinde Damsdorf am 16. August 2024 das
gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt.

Offentliche Belange stehen nicht entgegen.

Die Antragstellerin hat eine Verpflichtungserklarung (Ruckbauverpflichtung) abzu-
geben (§ 35 Absatz 5 Satz 2 BauGB) — Bedingung 1.2.

Die Antragstellerin hat eine Sicherheitsleistung zu leisten (§ 35 Absatz 5 BauGB) —
Bedingung 1.2.

Die Baulast ist als Sicherungsmittel der grundstiicksbezogenen Rickbauverpflich-
tung gemaf § 35 Absatz 5 BauGB erforderlich.

Bescheid Az. G30/2024/014
Betriebsstattennummer 60072329818 Seite 46 von 57



Jedoch sichert die Baulasteintragung den (teilweise) finanziellen Ausfall der Betrei-
berin nicht ab.

Aufgrund dessen wird zusatzlich zur Baulasteintragung eine finanzielle Sicherheit
zur Absicherung der Rickbaukosten seitens der Anlagenbetreiberin verlangt (Si-
cherheitsleistung). So wird der finanzielle Ausfall der Anlagenbetreiberin abgesi-
chert.

Somit ist das beantragte Vorhaben planungsrechtlich zulassig.
3.2 Arbeitsschutz

Arbeitsschutzrechtliche Belange stehen dem Vorhaben bei Einhaltung der aufge-
fuhrten Auflagen und Hinweise nicht entgegen.

Begrundung Auflage 2.10.1:

Gemal § 22 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbehorde
bei der Unfallkasse Nord als zustéandige Behorde die zur Durchfiihrung ihrer Uber-
wachungsaufgabe erforderliche Auskunfte verlangen. Zu den Aufgaben gehoren
unter anderem anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des Betriebs der genehmig-
ten Windenergieanlage beispielsweise im Falle einer Beschwerde oder eines Un-
falls. In diesem Zusammenhang mussen ausreichend Details zu der Windenergie-
anlage zur Verfigung stehen, um die Einhaltung der staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstattenverordnung, Betriebssi-
cherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) uberwachen zu konnen.

Begrundung Auflage 2.10.2:

Gemal § 22 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde
bei der Unfallkasse Nord als zusténdige Behorde die zur Durchfiihrung ihrer Uber-
wachungsaufgabe erforderliche Auskunfte verlangen. Zu den Aufgaben gehdren
unter anderem anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des Betriebs der genehmig-
ten Windenergieanlage beispielsweise im Falle einer Beschwerde oder eines Un-
falls. In diesem Zusammenhang mussen ausreichend Details zu der Windenergie-
anlage zur Verflgung stehen, um die Einhaltung der staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstattenverordnung, Betriebssi-
cherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) Gberwachen zu kénnen.

Begrundung Auflage 2.10.3:

Gemal § 22 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde
bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behdrde die zur Durchfiihrung ihrer Uber-
wachungsaufgabe erforderliche Auskunfte verlangen. Zu den Aufgaben gehdren
unter anderem anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des Betriebs der genehmig-
ten Windenergieanlage beispielsweise im Falle einer Beschwerde oder eines Un-
falls.
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3.3

In diesem Zusammenhang mussen ausreichend Details zu der Windenergieanla-
ge zur Verfugung stehen, um die Einhaltung der staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstattenverordnung, Betriebssicher-
heitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) Gberwachen zu kénnen.

Begrundung Auflage 2.10.4:

Gemal § 22 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde
bei der Unfallkasse Nord als zustéandige Behorde die zur Durchfiihrung ihrer Uber-
wachungsaufgabe erforderliche Auskiinfte verlangen. Zu den Aufgaben gehdéren
unter anderem anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des Betriebs der genehmig-
ten Windenergieanlage sowie die Besichtigungen von Baustellen. In diesem Zus

Begrundung Auflage 2.10.5:

Gemal § 22 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde
bei der Unfallkasse Nord als zusténdige Behorde die zur Durchfiihrung ihrer Uber-
wachungsaufgabe erforderliche Auskunfte verlangen. Zu den Aufgaben gehdren
unter anderem Besichtigungen von Baustellen, da hier insbesondere die Vorgaben
der Baustellenverordnung einzuhalten sind. In diesem Zusammenhang mussen
ausreichend Details zu dem Bauvorhaben rechtzeitig zur Verfugung stehen, um
die Einhaltung der Vorgaben uberwachen zu kénnen.

Artenschutz
Begrundung Auflagen 2.4.1:

Pfligen, Mahd- und Ernteereignisse 16sen eine hohe Attraktionswirkung fur Rotmi-
lane und Weil3stdrche aus, da zuvor hochwiichsige, fur die Arten nur schwer nutz-
bare Flachen, wieder niedrigwlchsig und daher gut einsehbar werden. Zusatzlich
werden beim Pfligen und der Mahd/Ernte Kleinsauger und andere Tiere verletzt
oder getdtet, die eine leichte Beute darstellen.

Die gepflligten, abgemahten oder abgeernteten Flachen bieten glnstige Jagdbe-
dingungen. Dementsprechend erhdht sich auf diesen Flachen das Kollisionsrisiko.

Gemall Anhang 1 zu § 45b Abs. 1-5 BNatSchG handelt es sich bei den Abschalt-
vorgaben um eine fachlich anerkannte SchutzmalRnahme zur Vermeidung der T6-
tung oder Verletzung des Rotmilans. Zudem wird die Abschaltung auf 48 Stunden
verlangert, da das Vorhaben in Prlfbereichen dreier Brutreviere des Rotmilans
liegt. Als Abschaltung wird ein Zustand definiert der den Trudelbetrieb einer WKA
einschliel3t, also keinen zwingenden Stillstand der WKA erfordert. Die Drehge-
schwindigkeit der Rotoren wird im Trudelbetrieb durch das Verdrehen der Rotor-
blatter (pitchen) auf ein fur die betroffene Art ungefahrliches Mal3 reduziert.
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Begrundung Auflagen 2.4.2 und 2.4.3:

Fir eine bestimmungsgemafle Umsetzung des Abschaltmanagements ist es nétig,
dass die Betreibenden der WKA uber anstehende Mahd- und Ernteereignisse in
Kenntnis gesetzt werden, damit eine rechtzeitige Abschaltung der betroffenen
WKA erfolgen kann. Die vertragliche Einbindung von Parkbetreuerinnen bzw.
Parkbetreuern oder Flachenbewirtschaftenden, denen die Verantwortung zur Mel-
dung des Mahd- und Ernteereignisses Ubertragen wird, kann hinreichend sicher-
stellen, dass das Abschaltmanagement bestimmungsgemaf umgesetzt wird. Um
die bestimmungsgemalie Umsetzung kontrollieren zu kénnen, ist sowohl die Do-
kumentation der Abschaltung als auch die rechtzeitige Mitteilung der bevorstehen-
den landwirtschaftlichen Tatigkeit erforderlich. Dartber hinaus darf die vertragliche
Verpflichtung oder das Abschaltmanagement nicht ohne Zustimmung der Geneh-
migungsbehdrde und der ONB geandert werden, um zu vermeiden, dass eine rei-
bungslose Umsetzung nicht mehr gewahrleistet werden kann, bzw. um sicherzu-
stellen, dass abschaltauslésende Flachen wahrend der gesamten Laufzeit der
WKA aufrechterhalten werden.

Begrindung Auflage 2.4.4:

Die Gestaltung der MastfuRRbrache zielt darauf ab, eine Attraktionswirkung auf Vo-
gel, insbesondere Greifvogel, und Fledermause zu vermeiden. Mit der Anlage ei-
ner Brache mit geschlossener Vegetationsdecke, jedoch ohne Gehdlzaufwuchs,
wird dieser Anspruch erflllt. So werden zum einen die Einsehbarkeit und damit die
guten Jagdbedingungen fur Greifvogel verhindert und zum anderen wird vermie-
den, dass aufwachsende Gehodlze als Jagdhabitat fir Fledermause fungieren. Bei
der Festlegung des Mahdzeitraums zwischen dem 01.09. und 28./29.02 ist davon
auszugehen, dass in diesem Zeitraum der Anteil an abgeernteten landwirtschaftli-
chen Flachen in der Umgebung der WKA bereits derart hoch ist, dass durch die
Mahd des MastfuRRbereiches keine besondere Attraktionswirkung fur weitere Greif-
vogelarten hervorgerufen wird.

Begrindung Auflage 2.4.6:

Die Schutzmalnahmen stellen alternativ zur Bauzeitenregelung und in Verbindung
mit der Umweltbaubegleitung sicher, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1. V.
m. Abs. 5 Nr. 1 - 3 BNatSchG im Hinblick auf Offenlandbriter nicht verwirklicht
werden.

Begrundung zu Auflage 2.4.7:

Eine Aktivitatserfassung fur Fledermause liegt nicht vor. Damit keine artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestande gemaf § 44 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
aufgrund eines am Standort der geplanten WKA anzunehmenden signifikant er-
héhten Tétungsrisikos fur schlagempfindliche Fledermausarten eintreten, hat die
zustandige Behorde insbesondere Abschaltungen zum Schutz der Fledermause
anzuordnen (§ 6 Absatz 1 Satz 4 WindBG).
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3.4

Unter den in der Auflage genannten Bedingungen werden hohe Aktivitaten schlag-
gefahrdeter Fledermausarten im Rotorbereich sowie dessen nahem Umfeld erwar-
tet. Wird die WKA zu den angegebenen Bedingungen abgeschaltet, wird davon
ausgegangen, dass das Totungsrisiko unter die Signifikanzschwelle fallt und das
Toétungsverbot fur Fledermausarten nicht berihrt wird.

Als Abschaltung wird ein Zustand definiert der den Trudelbetrieb einer WKA ein-
schlief3t, also keinen zwingenden Stillstand der WKA erfordert. Die Drehgeschwin-
digkeit der Rotoren wird im Trudelbetrieb durch das Verdrehen der Rotorblatter
(pitchen) auf ein fur die Fledermause ungefahrliches Mal} reduziert.

Begrindung Auflage 2.4.8:

Die zum Schutz der Fledermause vorgesehene Betriebsbeschrankung ist gemaf
§ 6 Absatz 1 Satz 4 WindBG durch eine Erfassung der Fledermausaktivitaten an-
hand eines zweijahrigen Gondelmonitoring anzupassen.

Begrundung Auflage 2.4.9:

Die Moglichkeit, die naturschutzfachlichen Bestimmungen im Rahmen der Geneh-
migung einer Windkraftanlage umfassend zu kontrollieren, besteht nur bei Ge-
wahrleistung einer Datengrundlage, die Aufschluss Uber die Einhaltung der jeweili-
gen Bestimmung gibt. Um Kontrollen durchfihren zu kénnen, missen die Daten
fur die kontrollierende sachkundige Person verstandlich und Ubersichtlich aufberei-
tet sein. Fur die Kontrolle wird eine Prufsoftware genutzt, die eine bestimmte Form
der Datenbereitstellung bendtigt. Abschaltalgorithmen, die auf ProBat basieren,
werden zukUnftig mit dem ProBat-Inspector Uberprift. Der Zeitraum fur die Daten-
vorhaltung begrindet sich aus den Verjahrungsfristen fur Ordnungswidrigkeits-
und Straftatbestande. Die Dateien sind nach dem Export nicht mehr zu verandern,
da dadurch Fehler entstehen konnen.

Naturschutz
Begrindung Auflagen 2.8.1 bis 2.8.6

Das geplante Vorhaben wird nach § 35 BauGB eingeordnet und stellt gemaR § 14
BNatSchG mit seinen Nebenanlagen einen Eingriff in Natur und Landschaft dar.

Im Zuge der Antragsstellung ist daher die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
gemal Kapitel 3 BNatSchG (§§ 13 ff) bzw. LNatSchG (§§ 8ff) zu beachten und ab-
zuarbeiten.

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare erhebliche Beeintrach-
tigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Entsprechende Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbilds und des Naturhaushalts sind vermeidbar, wenn zu-
mutbare Alternativen, mit denen der verfolgte Zweck am gleichen Ort ohne oder
mit geringeren Beeintrachtigungen erreicht werden kann, erkennbar sind (Vermei-
dungspflicht gemafk § 15 Abs. 1 BNatSchG).
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Die sich ergebenden erheblichen Beeintrachtigungen werden antragsgemaf bei
Beachtung der in den Antragsunterlagen aufgeflhrten Schutz-, Gestaltungs-, Ver-
meidungs- und Minimierungsmaflnahmen insgesamt fur unvermeidbar bewertet.

Der Eingriff kann zusammenfassend nur genehmigt werden, wenn die verbleiben-
den, unvermeidbaren Beeintrachtigungen ausgeglichen oder ersetzt werden
(Kompensationspflicht gemal § 15 Abs. 2 BNatSchG) und wenn gemalf} § 9 Ab-
satz 3 LNatSchG dem Eingriff keine anderen Vorschriften des Naturschutzrechts
entgegenstehen. Die Kompensation flr Beeintrachtigungen des Naturhaushalts
kann im vorliegenden Fall antragsgemaf Uber die in den Antragsunterlagen darge-
stellten Malinahmen bzw. die erganzenden Auflagen sichergestellt werden.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes konnen gemal} Erlasslage
nicht kompensiert werden. Hierfur ist durch den Verursacher / Antragsteller gemaf
Erlasslage eine Ersatzgeldzahlung gemalf} § 15 Absatz 6 BNatSchG zu leisten.

Die H6he des Ersatzgeldes weicht von der Antragsunterlage geringfligig ab
(174.631,20 € statt 173.796,42 €). Die Abweichung resultiert aus einen durch die
Untere Naturschutzbehorde verandert angesetzten Grundstuckspreis. Der An-
tragsteller stimmt mit dem 2. Nachtrag zum LBP der veranderten Ersatzgeldsum-
me zu (vgl. ebenda S. 4).

Die Héhe der ,biotischen' Kompensation flr den Naturhaushalt fir die Erschlie-
Rung weicht von der Antragsunterlage geringfiigig (um 13 Okopunkte) ab (= 3.249
Okopunkte statt 3.236 Okopunkte). Die Abweichung resultiert aus der unzurei-
chenden bzw. fehlerhaften Berucksichtigung der Betroffenheit des Biotoptyps HRy
(bzw. RHg) im Rahmen der temporaren Zuwegung von der Dorfstral3e. Die An-
tragsunterlagen wurden trotz mehrmaliger Nachforderung nicht im erforderlichen
Umfang Uberarbeitet. Der Antragsteller hat mit E-Mail vom 25.02.2026 an die UNB
einer Anderung grundsétzlich zugstimmt.

Die Hohe der Anderung ergibt sich aus der folgenden Berechnung bzw. nachfol-
genden Ansatzen:

Tabelle: Biotischer Kompensationsbedarf fur temporare / bau- und anlage-
bedingte Flacheninanspruchnahme von Biotoptypen

A= Beseitigung des jeweiligen Biotoptyps in m?

B = ggf. Korrekturfaktor 1,5 bzw. 2 fiir die Lage

C = Beeintrachtigungsintensitat (beispielhaft 1 = 100% = dauerhaft bzw. vollstandig;
0,2 = 20 % = temporar / Teilfunktionsverlust)

D = Regelkompensationsfaktor

E = Kompensationsflachenbedarf in m?
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3.5

Biotoptyp A B C D E

HRy RHg)| 125 | x | 1* | x | 0,2 | x 1= = 13

Summe 125 Summe| 13

*= flr geschltzte Biotope wird gem. AKKS 2004 (S. 18, Kapitel 4.1.4.2) z. B. ein Korrekturfaktor von 2 ange-
setzt bzw. fur die Lage innerhalb von Biotopverbundflachen ein Korrekturfaktor von 1,5.

** = gem. bzw. in Anlehnung an AKKS 2004 Anhang 3
Eingeschlossene Entscheidungen

In dieser Genehmigung sind gemalf} § 13 BImSchG folgende behdrdliche Ent-
scheidungen eingeschlossen:

* Baugenehmigung nach § 72 Landesbauordnung (LBO),

» Naturschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 9, 11 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG) zum Ausgleich der Versiegelung des Grundstlicks im Aufzenbe-
reich,

«  Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wegen Uberschreitung der
zulassigen Hohe,.

Ergebnis

Die Prufung hat ergeben, dass der Standort zulassig und geeignet ist und keine
Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Die Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbehor-
de erfolgte anhand der einschlagigen Bestimmungen des BImSchG. Au3erdem
wurden ggf. die Abfallvermeidung, die Abfallverwertung und die ordnungsgemalle
Abfallbeseitigung gepruft.

Unter Berlcksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Nebenbestimmun-
gen ist sichergestellt, dass die Pflichten flir Betreiber genehmigungsbedurftiger
Anlagen gemal} § 5 BImSchG sowie die Anforderungen des § 7 BImSchG und der
daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erfullt werden. Es liegen keinerlei Er-
kenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmungen ein hdheres Schutzni-
veau insgesamt erreichbar ware.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage — auch aus der Sicht der beteiligten
Fachbehorden — nicht entgegen.

Durch die in der Bedingung 1.1 im Abschnitt A lll gemaR § 18 Absatz 1 BImSchG
festgesetzten Frist ist sichergestellt, dass mit der Inbetriebnahme sowie der Errich-
tungder Anlage nicht zu einem Zeitpunkt begonnen wird, an dem sich die tatsachli-
chen Verhaltnisse, die der Genehmigung zugrunde lagen, wesentlich geandert ha-
ben.
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Damit sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG erfiillt. Die Ge-
nehmigung war damit zu erteilen.

Begrindung der Kostenentscheidung

Die Kosten ergeben sich aus den §§ 1 und 2 VwKostG SH, in Verbindung mit den
Tarifstellen 10.1.1.2.1) und 10.1.1.8.1 a) des allgemeinen Gebuhrentarifs der Lan-
desverordnung Uber Verwaltungsgebuhren.

Geblhren:

1. Genehmigung Tarifstelle 10.1.2.1
je kW Nennleistung 6,50 Euro und
50 Euro je Meter Gesamthdhe
Leistung: 5.560 kW, Gesamthohe 199,83 Meter
Berechnung: (5.560 x 6,50 €) + (6.000 x 6,50 €) 46.136,00 €

2. Zuschlag im Zusammenhang mit der
Vertraglichkeitsprufung: Tarifstelle 10.1.1.8.1 a) 50,00 €

Summe Gebihren 46.186,00 €
Gesamtsumme Kosten: 46.186,00 €

Die festgesetzten Kosten sind entsprechend der als Anlage beigefiigten Kostenno-
te innerhalb von einem Monat nach Erhalt dieses Bescheides einzuzahlen. Die
Kostennote ist Bestandteil dieses Bescheides.

Rechtsgrundlagen

Insbesondere:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissions-
schutzgesetz — BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI. 2013 1 S. 1274; 2021 1 S. 123), zuletzt geadndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348);

Vierte Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung Uber genehmigungsbeddrftige Anlagen — 4. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. 2017 | S. 1440), zuletzt geandert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. 2024 | S. 355);

Neunte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. 1992 | S. 1001), zuletzt geandert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225);

Dreizehnte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber Grof¥feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen
—13. BImSchV) vom 6. Juli 2021 (BGBI. 2021 | S. 2514);
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Zwolfte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Storfall-Verordnung — 12. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Marz 2017 (BGBI. 2017 1 S. 483, S. 3527), zuletzt geandert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | S. 225);

Siebzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfallen) vom 2.
Mai 2013 (BGBI. 2013 1 S. 1021, 1044, 3754), zuletzt geandert durch Artikel 1 der
Verordnung vom 13. Februar 2024 (BGBI. 2024 | S. 2024);

Zwanzigste Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flichtiger organischer Verbindungen
beim Umfullen oder Lagern von Ottokraftstoffen, Kraftstoffgemischen oder Roh-
benzin) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2014 (BGBI. 2014 |
S. 1447), zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI.
20211 S. 3146);

DreiRigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfallen) vom 20. Fe-
bruar 2001 (BGBI. 2001 | S. 305, 317), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 12. Oktober 2022 (BGBI. 2022 | S. 1800);

31. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung zur Begrenzung der Emissionen flichtiger organischer Verbindungen bei der
Verwendung organischer Losemittel in bestimmten Anlagen — 31. BImSchV) vom
10. Januar 2024 (BGBI. 2024 Nr. 7);

Zweiundvierzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung uber Verdunstungskuhlanlagen, Kuhltirme und Nassab-
scheider — 42. BImSchV) vom 12. Juli 2017 (BGBI. 2017 | S. 2379; 2018 S. 202);

Vierundvierzigste Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung uber mittelgroRe Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen — 44. BImSchV) vom 13. Juni 2019 (BGBI. 2019 | S. 804), zu-
letzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBI. 2022 |
S. 1801);

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 18. August 2021
(GMBI. Nr. 48-54, S. 1050);

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI. Nr. 26/1998, S. 503), zuletzt geandert durch Anderungsverwaltungsvor-
schrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 8. Juni 2017 B5);

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissi-
onen (AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nummer
160);

Landesverordnung uber die zustandigen Behorden nach immissionsschutzrechtli-
chen sowie sonstigen technischen und medienubergreifenden Vorschriften des
Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) vom 20. Oktober 2008 (GVOBI. Schl.-H. S.
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540), zuletzt geandert durch Artikel 65 Landesverordnung vom 27. Oktober 2023
(GVOBI. Schl.-H. S. 514);

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. No-
vember 2010 uber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung) — Industrieemissionen-Richtlinie, (Amtsblatt der Euro-
paischen Union vom 17. Dezember 2010, L 334, S. 17);

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Gesetz — UVPG), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. 2021 | S. 540), zuletzt ge-
andert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr.
348);

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. 2017 1 S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257);

Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBI. Schl.-H. 2024, S. 504), zuletzt geandert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2004 (GVOBI. Schl.-H. S. 875,
928);

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung
— BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI.
2017 1 S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176);

Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz — DSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H. 2015, S. 2),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBI.
Schl.-H. S. 508);

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertragli-
chen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrwG) vom 24.
Februar 2012 (BGBI. 2012 | S. 212), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56);

Abfallwirtschaftsgesetz flr das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirtschafts-
gesetz — LAbfWG) in der Fassung vom 18. Januar 1999 (GVOBI. Schl.-H. S. 26),
zuletzt geandert durch Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GVO-
Bl. Schl.-H. S. 1002);

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. 2009 |
S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 323);

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG) vom 24.
Februar 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geandert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 30. September 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 734);

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021
(BGBI. 2021 1 S. 2598, 2716);
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Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG), in
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt ge-
andert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
409);

Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) vom 13. November
2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425, 426), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 875);

Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 18. April 2017 (BGBI. 2017 | S. 905), zuletzt geandert durch Artikel 256 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. 2020 | S. 1328);

Gesetz Uber die Durchfihrung von MaRnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Ar-
beit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. 1996 | S. 1246),
zuletzt geandert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | S.
236);

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV) vom 12.
August 2004 (BGBI. 2004 | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 | S. 109);

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 3. Februar 2015
(BGBI. 2015 | S. 49), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli
2021 (BGBI. 2021 | S. 3146);

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 2010 (BGBI. 2010 | S.
1643, 1644), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Dezember
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 384);

Gesetz Uber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen
(Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz — TEHG) vom 27. Februar 2025 (BGBI.
2025 I Nr. 70);

Chemikaliengesetz (ChemG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Au-
gust 2013 (BGBI. 2013 | S. 3498, 3991), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 16. November 2023 (BGBI. 2023 | S. 313);

Verordnung uber Verbote und Beschrankungen des Inverkehrbringens und uber
die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikali-
engesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung — ChemVerbotsV) vom 20. Januar
2017 (BGBI 2017 1 S. 94; 2018 S. 1389), zuletzt gedndert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 13. Februar 2024 (BGBI. 2024 | S. 43);

Stralden- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 631, ber.
2004, S. 140), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Oktober
2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 749);
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. Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Marz 1998 (BGBI. |
S. 502), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021
(BGBI. 2021 1 S. 306);

. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 2003 (BGBI. 2003 | S. 102), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 1 S. 236);

. Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Marz
1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Ok-
tober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 328);

. Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974
(GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geandert durch Artikel 64 der Landesverordnung
vom 27. Oktober 2023 (GVOBI. Sch.-H. S. 514).

D Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt fur Umwelt
Dezernat 20
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

zu erheben. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines Monats nach seiner
Erhebung zu begrinden.

Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen diesen Bescheid haben
gemal § 63 Absatz 1 Satz 1 BImSchG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfech-
tungsklage gegen diesen Bescheid nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwWGO) kann gemal} § 63 Absatz 2 Satz 1 BImSchG nur innerhalb
eines Monats nach der Zustellung des Bescheids gestellt und begrindet werden.

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist beim Schleswig-Hols-
teinischen Oberverwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Str. 13, 24837 Schleswig
zu stellen.

<Unterschrift, Name des oder der Unterzeichnenden, Dienstsiegel>

Anlagen:
—  Kostennote

- Formulare des LfU: Baubeginn, Fertigstellung, Inbetriebnahme
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	A Entscheidung
	I Genehmigung
	1. Gegenstand der Genehmigung
	2. Beschränkungen und Emissionsbegrenzungen
	2.1 Unter Zugrundelegung des IRW von 45 dB(A) an Immissionsorten im Außenbereich, die in der Schallprognose (siehe Kapitel 4 der Antragsunterlagen) unter-sucht wurden, darf die Windkraftanlage des Typs Enercon E-160 EP5 E3 R1 mit dem Betriebsmodus NR VIII s und mit einer Leistung von maximal 2.250 kW und einer Rotordrehzahl von maximal 5,7 U/min betrieben werden.
	Hierbei darf die WKA folgende Oktavschallleistungspegel LWA, Okt in der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) nicht überschreiten:
	2.2 Bis zur Abnahmemessung ist die WKA nachts in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr abzuschalten.
	2.3 Die unter A I 2.1 für die Nachtzeit festgesetzten Oktavschallleistungspegel LWA,Okt gelten auch bei Herunterregelungen der Windkraftanlage durch den Netzbetreiber (EisMan-Abschaltung oder Nachfolger).
	2.4 Sektorielle Abschaltung


	II Verwaltungskosten
	III Nebenbestimmungen
	1. Bedingungen
	1.1 Erlöschen der Genehmigung
	1.2 Rückbauverpflichtung

	2. Auflagen
	2.1 Allgemeines
	2.1.1 Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides ist an der Betriebsstätte bereitzuhalten und den Genehmigungs-/Überwachungsbehörden auf Verlangen vorzulegen.
	2.1.2 Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt für Umwelt (LfU) unverzüglich schriftlich mitzuteilen:
	2.1.3 Spätestens mit der Mitteilung über die Inbetriebnahme ist dem LfU, Regionalde-zernat Südost in Lübeck, eine Bescheinigung über die amtliche Einmessung mit folgenden Daten
	2.1.4 Innerhalb eines Jahres nach Einstellung des Betriebes (Außerbetriebnahme bzw. dreijähriger Nichtbetrieb) ist die WKA zu demontieren und das Fundament sowie die für die WKA installierte Infrastruktur zu beseitigen.
	2.1.5 Die Betreiberin der WKA hat ein Betriebshandbuch (Bedienungsanleitung und das Wartungspflichtenbuch) des Herstellers an der WKA vorzuhalten. Auf Verlangen ist dies der zuständigen Überwachungsbehörde vorzulegen.
	2.1.6 Durch Sachverständige sind in regelmäßigen Intervallen wiederkehrende Prüfungen an Maschine und Rotorblättern und auch an der Turmkonstruktion durchzuführen.

	2.2 Immissionsschutz
	2.2.1 Die Betreiberin hat der immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde unverzüglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sonstige Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes mit erheblichen Auswirkungen wie z. B. der Austritt bedeutsamer Mengen an gefährlichen Stoffen der Windkraftanlage mitzuteilen.
	2.2.2 Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der Genehmigungsbehörde der Messbericht über die Schallemissionsmessung und Auswertung der genehmigten Anlage nach der Technischen Richtlinie für Windkraftanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtlinie TR1), Fördergesellschaft für Windenergie und andere Erneuerbare Energien e. V. von einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Messstelle vorzulegen.
	2.2.3 Sofern eine Überschreitung in einer oder mehreren der unter der Inhaltsbestimmung A I Nr. 2.1 festgesetzten Oktavschallleistungspegel LWA, Okt festgestellt wurde, ist eine erneute Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren durchzuführen.
	Bei dieser Neuberechnung ist die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einem Vertrauensniveau von 90 % mit einer Messunsicherheit von σR gleich 0,5 dB und einer Unsicherheit des Prognosemodells von σProg gleich 1,0 dB durch einen Zu-schlag von insgesamt zu berücksichtigen.
	Dabei ist der Nachweis zu führen, dass die Teilimmissionspegel aus der o. g. Neuberechnung nicht größer sind als die prognostizierten Teilimmissionspegel dieser Anlage des Schallgutachtens, welches zur Antragstellung vorgelegt wurde und Bestandteil der Genehmigung ist.
	2.2.4 Die Emission darf keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweisen. Falls im Rahmen der emissionsseitigen Abnahmemessung eine geringe Tonhaltigkeit (KTN gleich 2 dB) festgestellt wird, ist im Rahmen einer immissionsseitigen Abnahmemessung deren Immissionsrelevanz zu untersuchen. Dabei muss die Messung nur in dem Windgeschwindigkeits-/Leistungs-/Drehzahlbereich erfolgen, bei dem emissionsseitig die Tonhaltigkeit festgestellt wurde. Bei einer im Nahfeld nachgewiesenen Tonhaltigkeit mit einem von KTN größer 2 dB bei Frequenzen größer 3 kHz kann auf einen Tonzuschlag am Wohnhaus verzichtet werden, wenn im Emissionsbericht plausibel und nachvollziehbar dargelegt wird, dass die festgestellte Tonhaltigkeit aufgrund der z. B. hohen Luftabsorption für die maßgeblichen Immissionsorte keine Immissionsrelevanz hat.
	2.2.5 Geräuschverursachende Erscheinungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen Betrieb, Verschleiß oder unvorhersehbare Ereignisse entstehen, sind unverzüglich zu beseitigen. Sollten diese Geräusche immissionsrelevant tonhaltig oder impulshaltig sein, ist die WKA bis zur Reparatur nachts in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr abzuschalten.
	2.2.6 Die WKA ist so zu errichten und zu betreiben, dass die Anhaltswerte des Beiblattes 1 zur DIN 45680 „Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft“ innerhalb der nächstgelegenen Gebäude in dem am stärksten betroffenen Aufenthaltsraum, der Wohnzwecken dient oder eine ver-gleichbare Schutzwürdigkeit besitzt, bei geschlossenen Fenstern und Türen nicht überschritten werden.
	2.2.7 Die Betriebszustände der WKA sind zu protokollieren. Im Protokoll sind die Wind-geschwindigkeit in Nabenhöhe, Windrichtung, die Drehzahl, der Leistungsertrag und die Lichtstärke in Lux, jeweils in Abhängigkeit zur Uhrzeit, zu erfassen.
	Die Daten sind mit den gleichen Mittelungszeiträumen anzugeben, die auch für die Leistungskurve verwendet wurden.
	2.2.8 Sollte durch eine Fernüberwachung nur der Hersteller der WKA in der Lage sein, Daten über die Betriebsweise der WKA abzufragen, so hat die Betreiberin der Anlage sicherzustellen, dass dem LfU alle Daten, Parameter und Einstellungen über die Betriebsweise der WKA, die für die klare Einstufung der beantragten Leistungskennlinie notwendig sind, zur Verfügung gestellt werden können.
	2.2.9 Die WKA ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass durch Abschaltmaßnahmen erhebliche Belästigungen der Nachbarschaft durch periodischen Schattenwurf verhindert werden.

	2.3 Bei der Festlegung der genauen Abschaltzeiten ist die genaue Ausdehnung am Immissionsort (z. B. Fenster- oder Balkonflächen oder am Wohnhaus angrenzende Terrassen) zu berücksichtigen und die zusätzliche Belastung durch weitere WKA.
	2.3.1 Innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der zuständigen Genehmigungsbehörde die Installation einer Schattenabschaltautomatik schriftlich zu bestätigen.
	2.3.2 Die Anlage ist mit einem Eiserkennungssystem gemäß den Antragsunterlagen auszustatten. Als Sicherungsmaßnahme gegen Eisabwurf und Eisabfall ist der Ro-tor der WKA bei Detektion von Eisansatz durch das Eiserkennungssystem im Still-stand zu arretieren oder in den Trudelbetrieb zu versetzen. Die Anlage darf erst wieder angefahren werden, wenn kein Eis mehr an den Rotorblättern vorhanden ist. Über die Abschaltprozesse sind Protokolle zu führen und für die Laufzeit der Anlage aufzubewahren.

	2.4 Artenschutz
	Auflage Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen:
	2.4.1 Die WKA G30/2024/014 ist bei Grünlandmahdereignissen, Ernteereignissen und beim Pflügen im Zeitraum vom 01. April bis 31. August gemäß den nachfolgenden Vorgaben abzuschalten. Die Abschaltmaßnahmen erfolgen von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mindestens 48 Stunden nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
	Auflage Sicherung der Maßnahme durch Vertragsvorlage:
	2.4.2 Zur Sicherung des Abschaltmanagements wird der zuständigen Oberen Naturschutzbehörde (ONB) 4 Wochen vor Inbetriebnahme ein rechtskräftiger Vertrag zwischen dem einzusetzenden Parkbetreuenden und den Betreibenden der WKA G30/2024/014 oder zwischen den Flächenbewirtschaftenden der abschaltauslösenden Flurstücke und den Betreibenden der WKA G30/2024/014 zur Zustimmung vorgelegt. In dem Vertrag verpflichten sich diese im Falle des in der Auflage definierten anstehenden landbewirtschaftungsbedingten Ereignisses auf den abschaltauslösenden Flurstücken (Tabelle 1: Abschaltauslösende Flächen für die geplante WKA (Az: G30/2024/0014)) zur rechtzeitigen Meldung an die Betreibenden der WKA, sodass eine Abschaltung entsprechend des Abschaltmanagements erfolgen kann.
	Auflage Einhaltung des Vertrages:
	2.4.3 Jede Meldung über ein Mahd- und Ernteereignis ist von den Betreibenden zu dokumentieren und unverzüglich, spätestens jedoch 24 Stunden nach Beginn, an die Obere Naturschutzbehörde (ONB) weiterzugeben. Jede Änderung hinsichtlich des Vertrags oder hinsichtlich des Abschaltmanagements ist unverzüglich der Genehmigungsbehörde und der Oberen Naturschutzbehörde (ONB) zur Zustimmung mitzuteilen.
	Auflage Begrünter Mastfuß:
	2.4.4 Im Mastfußbereich sind hochwüchsige und geschlossene Formen von ruderalen Gras- und Staudenfluren gemäß Kartieranleitung und Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins (LfU 2023) aufwachsen zu lassen, wenn der Mastfuß begrünt werden soll und nicht als versiegelte Fläche geplant ist. Eine Mahd ist höchstens einmal im Jahr durchzuführen, um Gehölzaufwuchs zu vermeiden. Die Mahd hat zwischen dem 01.09. und dem 28./29.02. des Folgejahres/mit Mahd- zu erfolgen.
	Um den sicheren Zugang zu den WKA für Service- und Wartungsunternehmen oder anderen Dritten einwandfrei und ohne gesundheitliche Risiken zu gewährleisten, besteht aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen die Möglichkeit, im Mastfußbereich die Ruderalbrache im zwingend notwendigen Umfang außerhalb des vorgenannten Zeitraumes freizuschneiden. Die Obere Naturschutzbehörde ist umgehend über die durchgeführten Maßnahmen zu unterrichten.
	Auflage Bauzeitenregelung:
	2.4.5 Alle Bautätigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung, andere bauvorbereitende Maßnahmen, der Wege- und Fundamentbau sowie die Errichtung der WKA dürfen zum Schutz von Offenlandbrütern in der Zeit vom 01.03. bis 15.08. nicht ausgeführt werden.
	Auflage alternative Schutzmaßnahmen bei Abweichung von der Bauzeitenregelung für Offenlandbrüter:
	2.4.6 Sofern die Bauzeitenregelung für Offenlandbrüter nicht eingehalten werden kann, sind die erforderlichen alternativen Schutzmaßnahmen gemäß LBP vom 04.10.2023 Kapitel 8.1 umzusetzen. Es ist zur Vermeidung des Eintritts der Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1 i. V. m. Absatz 5 Nr. 1 - 3 BNatSchG entweder die Ansiedlung der Arten innerhalb der Baufelder und der Zuwegung durch geeignete Maßnahmen zu verhindern (Vergrämung) oder eindeutig nachzuweisen, dass die betreffenden Arten im Vorhabenbereich nicht brüten (Besatzkontrolle). Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und deren Umsetzung sind vorab mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Wird vor dem 01.03. das Baufeld geräumt und unmittelbar mit der störungsintensiven Baumaßnahme begonnen, ist das Abweichen von der Bauzeitregelung der Oberen Naturschutzbehörde unmittelbar anzuzeigen. Bei einem vorgesehenen Baubeginn während der Bauausschlussfristen sind die konkreten Schutzmaßnahmen mindestens 4 Wochen vorher mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.
	Auflage Schutz lokaler und migrierender Feldermäuse:
	2.4.7 Die WKA ist im Zeitraum vom 01.05. bis 30.09. in der Zeit von 1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang bei den folgenden Witterungsbedingungen – gemessen als 10 Minuten-Mittelwerte auf Gondelhöhe – abzuschalten:
	Auflage Höhenmonitoring:
	2.4.8 Der Abschaltalgorithmus ist durch die Durchführung eines 2-jährigen nachgelagerten Höhenmonitorings zu überprüfen. Das Monitoring ist nach den jeweils aktuellen Voraussetzungen gemäß BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) bzw. den jeweils aktuellen Vorgaben nach ProBat für den Zeitraum vom 1.5. bis zum 15.10. durchzuführen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko liegt vor, wenn die Kollisionsopfer pro Erfassungszeitraum und WKA >1 liegen. Einzelheiten zur Durchführung des Monitorings sind mit der Oberen Naturschutzbehörde rechtzeitig abzustimmen. Die Ergebnisse des Gondelmonitorings und eine Berechnung nach dem ProBat-Tool sind der oberen Naturschutzbehörde spätestens 3 Jahre nach Inbetriebnahme der WKA vorzulegen. Auf Basis dieser Daten wird der Abschaltalgorithmus neu bewertet und soweit erforderlich geändert.
	Auflage Kontrolle der Abschaltvorgaben:
	2.4.9 Die zur Überwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Abschaltvorgaben gemäß der Genehmigung mit dem Aktenzeichen G30/2024/014 notwendigen Daten sind zu erheben und 5 Jahre vorzuhalten. Die Daten müssen jederzeit abrufbar sein.
	Die Betriebsdaten werden als 10-Minuten-Mittelwerte (SCADA-Standard-Format) über den Abschaltzeitraum für die WKA in digitaler Form als csv-Datei abgefragt. Für die Dokumentation der Abschaltvorgaben sind die Betriebsdaten für eine WKA so zu exportieren, dass sie in einem Datenblatt aufgeführt sind. Nach dem Export dürfen die Dateien nicht mehr verändert werden.
	Das Datenblatt muss folgende Angaben enthalten:

	2.5 Baurecht
	2.5.1 Die untere Bauaufsichtsbehörde beauftragt einen Prüfingenieur für Baustatik mit der Überwachung.
	2.5.2 Die Prüfbescheide der Typenprüfungen sind Bestandteil der Baugenehmigung und sind bei der Bauausführung zu beachten. Die konstruktiven Abnahmen werden vom Prüfingenieur durchgeführt und sind dort jeweils zeitgerecht zu beantragen..

	2.6 Brandschutz
	2.6.1 Die Auslösung der Rauchmelder innerhalb der Windenergieanlage ist an eine ständig besetzte Stelle weiterzuleiten. Diese vorgenannte Stelle ist der Brandschutzdienststelle vor Baubeginn mitzuteilen.
	2.6.2 Die Zufahrt, einschließlich einer Bewegungsfläche sind gemäß den Musterrichtlinien für Flächen für die Feuerwehr herzustellen.
	2.6.3 Für die Windenergieanlagen sind Feuerwehrpläne in Anlehnung der DIN14095 in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle anzufertigen. Es ist mindestens ein Übersichtsplan mit Darstellung der WKA und der nächstgelegenen Löschwasserentnahmestellen, ein Detailplan der Anlage, sowie eine Objektbeschreibung anzufertigen.
	Die Feuerwehrpläne sind mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Segeberg abzustimmen.
	2.6.4 An gut sichtbarer Stelle ist an den WKA und im Übersichtsplan die Rufnummer eines Ansprechpartners anzubringen.
	2.6.5 Um bei einer Schadensmeldung eine eindeutig verwechslungsfreie Zuordnung zu ermöglichen, ist eine individuelle Kennzeichnung jeder WKA in sinnvoller Größe und Höhe anzubringen und in den Feuerwehrübersichtsplan zu übernehmen.

	2.7 Grundwasserschutz
	2.7.1 Oberirdische Rohrleitungen, z. B. auch Schlauchleitungen, die über die Rückhal-teeinrichtungen der Anlagen hinausreichen, müssen grundsätzlich mit einer eige-nen Rückhalteeinrichtung oder Ableitfläche in eine Rückhalteeinrichtung ausgerüstet oder doppelwandig sein (§ 21 AwSV).
	2.7.2 Anlagenteile, die in direktem Kontakt mit dem wassergefährdenden Stoff stehen (primäre Anlagenteile, primäre Barriere), müssen dicht, standsicher und gegen-über den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend widerstandsfähig sein. Undichtheiten der primären Anlagenteile müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein (§ 17 Absatz 1 und 2 AwSV).
	2.7.3 Ausgetretene wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig erkannt und zurückgehalten werden (§ 17 Absatz 1 Nr. 3 AwSV). Dazu sind die primären Anlagenteile in flüssigkeitsundurchlässigen Rückhalteeinrichtungen (sekundäre Anlagenteile, sekundäre Barriere) anzuordnen, deren Rückhaltevolumen dem Volumen entspricht, das bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrung-gen aus der jeweiligen Anlage austreten kann, bzw. – bei Fehlen solcher Sicherheitsvorkehrungen oder nicht ausreichend schnellem Wirksamwerden – dem gesamten Volumen der jeweiligen Anlage (§ 18 Absatz 3 AwSV).
	2.7.4 Aufgrund der seltenen Abfüllvorgänge (in der Regel alle fünf Jahre) kann auf die Errichtung einer flüssigkeitsundurchlässigen Abfüllfläche nach TRwS 7863 verzichtet werden, wenn durch infrastrukturelle Maßnahmen technischer und organisatorischer Art ein gleichwertiges Sicherheitsniveau sichergestellt und nachgewiesen werden kann.
	2.7.5 Die zu treffenden Maßnahmen vor, während und nach dem Abfüllen sowie die beim Austritt wassergefährdender Stoffe erforderlichen Maßnahmen im Sinne von § 24 AwSV sind, auch bei Anlagen der Gefährdungsstufe A, in einer Betriebsanweisung zu regeln.

	2.8 Naturschutz Eingriffsregelung
	2.8.1 Die in dem Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP, bearbeitet durch das Büro GFN in Molfsee) zu dem Vorhaben mit Stand 30.05.2025 sowie 1. Nachtrag mit Stand 21.11.2025 sowie 2. Nachtrag mit Stand 12.01.2026 sowie dem Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept mit Stand v. 05.11.2025 (erarbeitet durch Ingenieurgesellschaft ipp in Kiel) dargestellten Schutz-, Gestaltungs-, Vermeidungs-, Minimierungs- sowie Kompensationsmaßnahmen sind unter Beachtung der Inhaltsbestimmungen sowie der sonstigen Nebenbestimmungen inhaltlich vollumfänglich umzusetzen.
	2.8.2 Präzisierend zu den Antragsunterlagen ist für das Vorhaben zur Gewährleistung einer naturschutzfachlich und –rechtlich sachgerechten Bauabwicklung eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) von einer fachkundigen Person durchführen zu lassen. Die fachkundige Person ist der zuständigen Genehmigungsbehörde spätestens 4 Wochen vor Baubeginn schriftlich zu benennen. Die Qualifikation der Person ist nachzuweisen.
	Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist die Überwachung und Dokumentation der genehmigungskonformen Umsetzung der erforderlichen Landschaftspflegerischen Maßnahmen einschließlich der Schutz-, Gestaltungs-, Vermeidungs-, Minimierungs- sowie Kompensationsmaßnahmen. Betriebsbedingte Regelungen sowie Kompensationsmaßnahmen über Ökokonten sind nicht Inhalt der entsprechenden Baubegleitung.
	Die fachkundige Person hat einen Abschlussbericht hinsichtlich der frist- und sachgerechten Durchführung der festgesetzten Maßnahmen zu erstellen und der Genehmigungsbehörde spätestens 4 Wochen nach Fertigstellung des Vorhabens bzw. vor Inbetriebnahme der Anlage zu überreichen. Es ist eine schriftliche Zustimmung von der UNB einzuholen.
	2.8.3 Als Kompensation für erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist abweichend von den Antragsunterlagen für die beantragte Einzelanlage mit Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung eine Ersatzgeldzahlung in Höhe von
	2.8.4 Wird der Betrieb der beantragten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung für die beantragte Einzelanlage
	2.8.5 Der aus den beantragten Erschließungsmaßnahmen für die beantragte Einzelanlage resultierende Kompensationsbedarf für erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts in der Größenordnung von
	2.8.6 Der aus der beantragten Einzelanlage ohne beantragte Erschließungsmaßnahmen resultierende Kompensationsbedarf für erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts in der Größenordnung von

	2.9 Luftfahrtbehörde
	2.9.1 Die Ausführung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV vom 30.04.2020 BAnz B4) zu erfolgen.
	2.9.2 Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits während der Bauphase bei Überschreiten von 100 m über Grund sicher zu stellen.
	2.9.3 Die Stromversorgung für die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender technischer Einrichtungen bzw. Festlegen entsprechender Verfahren und Abläufe sicherzustellen. Das entsprechende Konzept für die Ersatzstromversorgung ist der Luftfahrtbehörde 4 Wochen vor Errichtung der Windkraftanlagen vorzulegen.
	2.9.4 Für die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung sind nur anerkannte Geräte bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zulässig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Windkraftanlagen-Blöcken der Abstand zwischen einer Windkraftanlage mit Sichtweitenmessgerät und Windkraftanlagen ohne Sichtweitenmessgerät maximal 1500 m betragen darf.
	2.9.5 Die für die Veröffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amtliche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehörde als auch der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH), Az. SH 1536-d, Postfach 1243, 63202 Langen, unverzüglich, spätestens jedoch 4 Wochen nach Errichtung der Windkraftanlagen, vorzulegen.
	2.9.6 Anträge zur Aufstellung von Kränen, für die Errichtung der Windkraftanlagen, brauchen nicht erneut vorgelegt werden. Die Zustimmung nach §14 LuftVG gilt hiermit als erteilt. Auflage 2.8.2 gilt entsprechend.
	2.9.7 Weitere Einzelheiten zur Kennzeichnung und zur Veröffentlichung sind der anliegenden Stellungnahme der DFS, die Bestandteil dieser Zustimmung ist, zu entnehmen.
	2.9.8 Auflagen BNK Soll die Aktivierung der Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, ist die geplante Installation der Luftfahrtbehörde vor Inbetriebnahme der BNK anzuzeigen und hierbei sind, gemäß Anhang 6 Punkt 3 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4), folgende Unterlagen vorzulegen:

	2.10 Deutsche Flugsicherung
	2.10.1 Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Rotorblätter der Windkraftanlage weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weiß - 6 Meter orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weiß oder grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.
	2.10.2 Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf halber Höhe rückwärtig umlaufend mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.
	2.10.3 Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 Meter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.
	2.10.4 Am geplanten Standort können abhängig von der Hindernissituation ergänzend auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd, gemäß ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) gefordert werden, wenn dies für die sichere Durchführung des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird. Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. Außerhalb von Hindernisbegrenzungsflächen an Flugplätzen darf das Tagesfeuer um mehr als 50 m überragt werden.
	2.10.5 Die Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen mit einer max. Höhe von bis 315 m ü. Grund/Wasser erfolgt durch Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES.
	2.10.6 In diesen Fällen ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES), am Turm auf der halben Höhe zwischen Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen werden.
	Dabei müssen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen.
	2.10.7 Bei Anlagenhöhen von mehr als 315 m ü. Grund/Wasser ist vom Antragsteller ein flugbetriebliches Gutachten mit Kennzeichnungskonzept (Tages- und Nachtkennzeichnung) vorzulegen. Die zuständige Landesluftfahrtbehörde entscheidet nach Prüfung des Gutachtens über die Zustimmung zur Errichtung der Windkraftanlage.
	2.10.8 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.
	2.10.9 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der AVV, Nummer 3.9.
	2.10.10 Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung erfolgen. Dies ist der zuständigen Luftfahrtbehörde anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten WKA außerhalb des kontrollierten Luftraumes befindet, bestehen aus zivilen und militärischen flugsicherungsbetrieblichen Gründen keine Bedenken gegen die Einrichtung einer BNK.
	2.10.11 Das „Feuer W, rot“ bzw. Feuer W, rot ES sind so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf Aufständerungen - angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage während der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden.
	2.10.12 Die Blinkfolge der Feuer auf Windkraftanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu starten.
	2.10.13 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.
	2.10.14 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz umschalten.
	2.10.15 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redundantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.
	2.10.16 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAMZentrale in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAMZentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.
	2.10.17 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet.
	Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.
	2.10.18 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“, Feuer W, rot ES ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.
	2.10.19 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hindernishöhe von mehr als 100 m ü. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.
	2.10.20 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tageskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.
	2.10.21 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, sind

	2.11 Arbeitsschutz
	2.11.1 Die Errichtung der genehmigten Windenergieanlage ist spätestens zwei Wochen vor Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Bautätigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (z. B. Wegebau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:
	2.11.2 Die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlage ist spätestens acht Wochen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:
	2.11.3 Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen. Die Anzeige enthält folgende Informationen:
	2.11.4 Jeder Tausch von Großkomponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und enthält folgende Informationen:
	2.11.5 Der Rückbau der genehmigten Windenergieanlage ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der Rückbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:

	2.12 Bundeswehr
	2.12.1 Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt für Infrastruktur und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, per E-Mail (baiudbwtoeb@bundeswehr.org) unter Angabe des Zeichens I-1210-24-BIA mit den endgültigen Daten: Art des Hindernisses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe der Erdoberfläche und Gesamthöhe über NHN anzuzeigen.



	IV Hinweise
	1. Allgemeines
	1.1 Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.
	1.2 Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfüllen.
	1.1 Ein Wechsel der Anlagenbetreiberin sowie ggf. eine Änderung an der Rechtsform der Betreiberin ist gegenüber dem Landesamt für Umwelt schriftlich, mit dem in der Anlage beigefügtem Formular (Betreiberwechsel), mitzuteilen.

	2. Abfallrecht
	2.1 Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung z. B. von Stellflächen und Zufahrten oder als Unterbau für Gebäude sind die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

	3. Baurecht
	3.1 Der Baubeginn und die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung sind rechtzeitig bekannt zu geben. Die Vordrucke hierfür werden der Antragstellerin oder dem Antragsteller nach Erteilung der Genehmigung zugesandt.
	3.2 Bauleiterin/Bauleiter
	3.3 Die Bauarbeiten sind gemäß den statischen Erfordernissen nach den von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln handwerksgerecht auszuführen.
	3.4 Die Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Merkblätter der gesetzlichen Unfallversicherungsträger sind zu beachten und einzuhalten.
	3.5 Die temporären Baustraßen, Montage- und Kranaufstellflächen sind bis spätestens 3 Monate nach Baufertigstellung vollständig zurückzubauen
	3.6 Auf dem Baugrundstück ist ein dauerhaftes, von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbares Bauschild anzubringen, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Unternehmerinnen und Unternehmer für den Rohbau enthalten muss.

	4. Untere Abfallentsorgungsbehörde
	4.1 Der Baubeginn und die mit der Bauausführung beauftragten Betriebe sind der Unteren Abfallentsorgungsbehörde des Kreises Segeberg per E-Mail (abfallbehoerde@segeberg.de) spätestens 10 Werktage vor Beginn der Maßnahme mitzuteilen.
	4.2 Der Unteren Abfallentsorgungsbehörde ist die Qualität des Recyclingmaterials, welches für die Herstellung der Transportwege verwendet wird, vor Baubeginn nachzuweisen. Hierfür sind entsprechende Analysen gemäß den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung vorzulegen (Übersendung postalisch oder per E-Mail an abfallbehoerde@segeberg.de).
	4.3 Alle Fundamente, Transportwege und Kranarbeitsflächen sind nach Betriebsein-stellung vollständig zurückzubauen.
	4.4 Bodenaushub, der nicht vor Ort wieder verwendet werden kann oder soll, ist nach abfallrechtlicher Deklaration ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Einbau von Bodenaushub, von Recyclingmaterial aus Gebäudeabbrüchen vor Ort, so-wie Recyclingmaterial aus anderen Quellen hat gemäß der Ersatzbaustoffverordnung zu erfolgen.
	4.5 Die anfallenden Abfälle sind gemäß der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), in der aktuell gültigen Fassung, vor Ort zu trennen und so bereit zu stellen, dass die Möglichkeiten zur Abfallverwertung genutzt werden können.

	5. Grundwasserschutz
	5.1 Eine gleichwertige Maßnahme zum erforderlichen Abfüllplatz ist z.B. die folgende Ausrüstung eines Transportfahrzeugs, mit dem das Öl angeliefert wird:

	6. Naturschutzbehörde
	6.1 Gegenstand der vorliegenden Genehmigung sind nur die im LBP verbindlich dargestellten und bilanzierten Infrastruktureinrichtung sowie Eingriffshandlungen.
	6.2 Sollten im Zusammenhang mit der Ausführung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) über die beantragte WEA hinaus bauliche Anlagen und Erschließungsmaßnahmen erforderlich werden (z.B. eine Mastanlage), so sind diese Eingriffshandlungen über die bestehende Genehmigung nicht abgedeckt und wären daher gesondert und rechtzeitig vor Baubeginn bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreis Segeberg zu beantragen.
	6.3 Die Lagerung und das Verbringen von anfallenden Bodenmassen auf Flächen außerhalb der Eingriffsflächen ist nicht zulässig. Entsprechende Maßnahmen bedürfen einer gesonderten naturschutzrechtlichen Genehmigung (vgl. § 11a LnatSchG).
	6.4 Im Zusammenhang mit Pflanz- und Ansaatarbeiten in der freien Natur ist gem. § 40 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG grundsätzlich nur die Ausbringung von Pflanzen innerhalb ihrer Vorkommengebiete (= sog. ‚gebietseigene Arten‘) zulässig. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69ff BNatSchG.
	6.5 Kompensationsmaßnahmen dürfen gem. § 9 Abs. 2 LNatSchG nur im Rahmen einer Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde beseitigt der verändert werden.

	7. Archäologisches Landesamt
	7.1 Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

	8. Luftfahrtsicherheit
	8.1 Bei Nichteinhaltung dieser Auflagen behält sich die Luftfahrtbehörde eine Prüfung gemäß §315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veränderung der Leuchtstärke und-richtung der Kennzeichnung einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr darstellt.Deutsche Telekom, Lübeck.
	8.2 Es besteht keine Verpflichtung seitens der Telekom Windenergieanlagen an das öffentliche Telekommunikationsnetz der Telekom anzuschließen. Gegebenfalls ist dennoch die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und unter Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabensträger möglich. Hierzuist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabensträgers mit der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich.

	9. Bundeswehr
	9.1 Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhöhe von über 100 m über Grund gem. § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung bedürfen, werden etwaige militärisch flugbetriebliche Einwände/Bedenken über das Beteiligungsverfahren der zivilen Luftfahrtbehörde geltend gemacht. Sofern hierbei Einwände geltend gemacht werden, stellt dieser auch einen Verteidigungsbelang i. S. d. § 35 Absatz 3 S. 1 Baugesetzbuch dar.

	10. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
	10.1 Sofern im Zuge des Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, wird für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver verwiesen. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundigen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

	11. Arbeitsschutz-
	11.1 Die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord hat in diesem Genehmigungsverfahren die vorgelegten Antragsunterlagen nicht auf Konformität mit den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften geprüft. Die Einhaltung und Umsetzung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in der Eigenverantwortung des/der Betreibers/Betreiberin bzw. des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin. Die einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhängig vom Genehmigungsbescheid zu beachten und einzuhalten.
	11.2 Der/die Arbeitgeber/in hat gemäß § 1 Arbeitssicherheitsgesetz für eine sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung des eigenen Betriebs zu sorgen.
	11.3 Der/die Arbeitgeber/in hat eine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz durchzuführen und das Ergebnis gemäß § 6 Arbeitsschutzgesetz zu dokumentieren. Dabei hat der/die Arbeitgeber/in neben den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes insbesondere die Regelungen der Arbeitsstättenverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstoffverordnung zu beachten.
	11.4 Der/die Arbeitgeber/in hat die eigenen Beschäftigten gemäß § 12 Arbeitsschutzgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen zu unter-weisen. Es sollte ein Unterweisungsnachweis geführt werden.
	11.5 Die vorgenannten Hinweise 1 - 3 gelten für jede/jeden Arbeitgeber/in, der bzw. die Beschäftigte mit Tätigkeiten im Rahmen der Errichtung des Betriebs und des Rückbaus beauftragt.
	11.6 Für die Errichtung und den Rückbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung zu berücksichtigen. Auf die Vorankündigung gemäß § 2 Absatz 2 Baustellenverordnung, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 2 Absatz 3 Baustellenverordnung den/die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in gemäß § 3 Absatz 1 Baustellenverordnung sowie die Unterlage für spätere Arbeiten gemäß §3 Absatz 2 Nr. 2 Baustellenverordnung wird hingewiesen. Die zuständige Behörde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord.
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